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erzlichen Glückwunsch! Und gleichzeitig auch herzlichen Dank dafür, dass Sie sich H bereitgefunden haben, das wichtige Amt eines Elternvertreters an Ihrer Schule zu 
übernehmen1 

Damit Sie sich ein wenig leichter in Ihre Aufgaben sowie in die Rechte und Pflichten Ihres 
neuen Amtes einfinden können, erhalten Sie diese Informationen. Sie sollen Ihnen bei 
Fragen zu grundsätzlichen Themen weiterhelfen. Darüber hinaus stehen Ihnen verschie- 
dene Personen, Institutionen und erfahrene Elternvertreterhnnen gerne zur Verfügung: 

Ihr Schulleiter 
0 

0 

0 und natürlich wir Autorinnen 

das Staatliche Schulamt bzw. Oberschulamt (bei Gymnasien) 
die Geschäftsstelle des Landeselternbeirats (Junoweg 13, 70565 Stuttgart) 

Weiter gibt es verschiedene Nachschlagewerke, die Ihnen weiterhelfen können. Es sind 
dies: 

.Schule im Blickpunkt". Elterninformation vom Landeselternbeirat Baden- 
Württemberg. Zu beziehen über den Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 
Villingen-Schwenningen. Die Elternbeiratsvonitzenden erhalten das Heft kostenlos 
automatisch über die Schulen. 
Eltern-Info für gewählte Elternvertreter/innen. Herausgegeben vom Kultusministe- 
rium, erhältlich über die Schulen 
Magazin Schule. Herausgegeben vom Kultusministerium. Erscheint 2 x jährlich 
und wird kostenlos an alle Elternvertreter verteilt. Interessierte Eltern können die 
Zeitschrift kostenlos über die Schulen oder direkt beim Kultusministerium anfor- 
dern 

Sie sind nicht nur als Elternbeiräte die offiziellen Gesprächspartner der Schule, sondern 
haben durch die umfassenden Informationen auch die Möglichkeit, mitzuberaten und so 
Einfluss zu nehmen. Das erstreckt sich nicht nur auf die formale Ebene, auf das was ein 
Eltemvertreter machen MUSS. Vielmehr sind gerade auch viele Aktivitäten, die mehr im 
gesellschaftlichen Bereich liegen, sehr wichtig für ein gutes Schulklima und das Ansehen 
Ihrer Schule in der Öffentlichkeit. 

Das Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg gibt in § 55 u.a. VOT: 

"Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, an der schulischen Entwicklung mitzuwirken. 
Die gemeinsame Verantwortung der Eltern und der Schule für die Erziehung und Bildung 
der Jugend fordert die vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Erziehungsträger. Schule 
und Elternhaus unterstützen sich bei der Erziehung und Bildung der Jugend und pflegen 
ihre Eiziehungsgemeinschaft." 

Vor allem im Bereich dessen, was das gute Klima in einer Klasse und der Schule be- 
stimmt sind Eltern nahezu keine Grenzen gesetzt. Unerlässlich ist es, dass bereits im Pla- 
nungsstadium Schüler und Lehrerinnen und Lehrer eingebunden werden. Die sich aus 
dem Schulgesetz ergebenden Freiräume müssen von Eltern verantwortungsvoll genutzt 
werden unter den Oberbegriffen - gegenseitiges Kennen lernen - Verirauensbildung 

- Atmosphäre - Wirkung und Ausstrahlung nach außen 

Und nun viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit! 



Aufgaben des Klassenelternvertreters 
(Grundlagen: Schulgesetz §55, §56, Elternbeiratsverordnung § 5-9 und §14-20) 

Der Klassenelternvertrefer muss 

nach seiner Wahl: 
sich mit dem Klassenlehrer in Verbindung setzen und dabei die künftige Form 
der Kommunikation und Mitwirkung bei bestimmten Anlässen besprechen. 
Sinnvoll ist eine Vereinbarung über die beiderseitige Ansprechzeit (telefonisch 
oder persönlich). Für die Kommunikation unter den Eltern ist eine Telefonkette 
und Liste mit den Elternadressen empfehlenswert. Diese darf nur mit dem 
Einverständnis aller Eltern verteilt werden (Datenschutz) und lediglich Adresse 
und Telefonnummern enthalten. 
ggf. von seinem Vorgänger die Klassenunterlagen und Elternbeiratsunterlagen 
der letzten Jahre, evtl. auch Klassenkonto, sich besorgen 
sich den Termin der kommenden Elternbeiratssitzung vom 
Elternbeiratsvorsitzenden oder vom Schulleiter geben lassen 

während des ganzen Schuljahres: 
die Klasse durch offenes Gehör ( über eigenes Kind oder Mitschüler, durch 
Informationen anderer Eltern, Hinweise der Lehrer) beobachten. Bei 
Problemen, Kontakt mit den Ansprechpartnern halten (Lehrkräfte, Schulleiter, 
Elternbeiratsvorsitzenden). Die Klasse nach außen vertreten. Auf die 
Einhaltung der Stundentafel achten, längere systematische Unterrichtsausfälle 
notieren. 
Auf Wunsch, bei besonderen Problemen einen außerordentlichen Elternabend 
organisieren - Kontakt zum Elternbeiratsvorsitzenden aufnehmen. 

im 2. Schulhalbjahr 
mit dem Klassenlehrer und weiteren Fachlehrern den zweiten Elternabend 
besprechen, ggf. Termin mit dem Elternbeiratsvorsitzenden abstimmen. Die 
Einladungen mit den Tagesordnungspunkten formulieren; die Eltern sollten 
mindestens eine Woche vorher die Einladungen über den Klassenlehrer 
erhalten. Bei bestimmten Themen können Zusatzinformationen angehängt 
werden. Schulleitung, Hausmeister und Elternbeiratsvorsitzenden informieren. 

die Vorbereitungen vor Ort treffen: Sitzordnung kommunikativ gestalten. Die 
Sitzung leiten: Begrüßung, Zusammenfassung des ersten Halbjahres, Bericht 
aus Elternbeiratssitzungen, Tagesordnungspunkte bearbeiten und einen 
Ausblick auf Kommendes geben. Beschlüsse können nur gefasst werden, 
wenn die entsprechenden Punkte auf der Tagesordnung aufgeführt waren. 

für die Umsetzung der Beschlüsse des zweiten Elternabends sorgen 

am 2 Elternabend 

nach dem Elternabend: 



im neuen Schuljahr: 
die Vorbereitung und Einladung zum ersten Elternabend treffen, der 
Elternvertreter ist bis zur Neuwahl im Amt! "Wahlen" müssen auf der 
Tagesordnung aufgeführt sein. 
Den ersten Elternabend bis zum Ende der Wahl des neuen 
Klassenelternvertreters leiten, dabei für die Wahlen: leere Stimmzettel, und 
Sammelgefäß mitbringen, kurz in die Wahlrichtlinien schauen. Nachfolger in 
Amt einführen, Unterlagen überreichen, bei Wiedewahl geht's wieder von 
oben los. 

Was soll und kann der Klassenelternvertreter über die gesetzliche 
Verpflichtuna hinaus tun? 

Treffen-der Eltern auch außerhalb der Elternabende organisieren: Stammtisch, 
Grillfest, gemeinsame Unternehmungen 
Weitere Personen als Referenten zum Elternabend einladen; z.B. 
Drogenberatung, Arbeitsamt, Schulpsychologe. Zu geeigneten 
Tagesordnungspunkten können auch die Schüler eingeladen werden. 
Themenabende für alle Eltern einer Klassenstufe. 
Den Elternabend in weiten Teilen auch mal ganz anders gestalten ( siehe 
Anlage) 
Die Eltern zu den Elternabenden und bei anderen Gelegenheiten mit 
entsprechenden themenbezogenen Materialien zu versorgen ( z.B. die 
pädagogischen Leitgedanken für die Klassenstufe aus dem Lehrplan 
kopieren) 
Es wäre gut, wenn der Klassenelternvertreter die aktuelle Ausgabe des 
Schulgeseizes bei sich zu hause hätte. 
Zusammenarbeit mit anderen Elternbeiräten suchen 
Thema Feste: übernehmen sie vollverantwortlich einen Teil des Festes 
Informieren sie ihre Eltern darüber, welche Mitwirkungsmöglichkeiten an der 
Schule existieren: z.B. Förderverein, Eltern-Lehrer-Chor, Arbeitskreise, 
Sportaktivitäten 



Auf einen Blick: 
Klassenelternvertreter -Wahlen 

Wann? 
- innerhalb der 6 Wochen des Schuljahres, in der Regel in der ersten 

Klassenpflegschaftssitzung (= Elternabend ), muss auf der Tagesordnung 
stehen 

Wer darf wählen? 
- jedes anwesende Elternteil ( mit Sorgerecht ) mit 1 Stimme ( egal, wieviele 

Kinder in der Klasse ), keine Stimmrechtsübertragung an andere Personen 
- der amtierende Klassenelternvertreter führt den Tagesordnungspunkt 

„Wahlen" in der Einladung auf ( mindestens 1 Woche vor dem Elternabend 
über die Schule an die Eltern weitergeben ). In neu gebildeten Klassen 
(z.B. Klassel,5, bei Werkrealschulen oft auch Klasse 8 ) erstellt der 
Elternbeiratsvorsitzende der Schule ( oder von ihm benannter Vertreter ) 
die Einladung und leitet den Elternabend bis nach dem Tagesordnungspunkt 
„Wahlen". 

Was vorher tun? 
- Vorbereitung der Wahl ( diese Wahlordnung kurz durchlesen, genügend 

Stimmzettel vorbereiten, Sammelgefaß bereithalten ) 

Ablauf: 
- falls die Schule keine eigene Wahlordnung für die Klassenelternvertreter hat 

( das ist in der Regelfall ), gilt folgende Vorgehensweise: 
1. Elternvertreter weist kurz auf die Wahlen und das Wahlverfahren hin. 
2. Bestimmung eines Wahlleiters ( dieser ist dann nicht mehr wählbar, darf 

aber mitwählen ) 
3. Nachfrage, ob jemand ( eine oder mehrere ) von den Wahlberechtigten 

geheime Wahl wünscht ( geheime Wahl ist Wahl auf Stimmzetteln ) sonst 
gilt die offene Wahl ( per Handzeichen ). Wir empfehlen die geheime Wahl. 
Sie ist in jedem Fall durchzuführen, falls einer der Wahlberechtigten dies 
wünscht. 

4. Wahlleiter erstellt Kandidatenliste für den Klassenelternvertreter ( an der 
Tafel oder auf Folie ). 

5. Nun wird der Klassenelternvertreter gewählt - offen oder geheim, dafür 
6. Handzeichen zählen bzw. Stimmzettel auswerten, Erstplatzierten feststellen 

und nachfragen, ob er die Wahl annimmt, dann beglückwünschen ( Lob tut 
gut ), die Unterlegenen auf den 2. Wahlteil vertrösten. 

7. Wiederholung von Pkt. 4 bis 6 für den Stellvertreter des 
Klassenelternvertreters mit eigener Kandidatenliste. Oft kommen hier 
zusätzliche Bewerber hinzu. Bitte nicht automatisch den Zweitplazierten der 
ersten Runde zum Stellvertreter erklären, 

8. Wahlergebnis schriftlich festhaken, auch dem Klassenlehrer geben. 



ARBEITSKREIS DER 

UND DEREN SlEUVERlREER 
LTERNEIRP;T~V~RSIIZENDEN 

Aufgaben des Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

v I Elternabend organisieren - Kontakt zum Elternbeiratsvorsitzenden aufnehmen. 
I Abstimmung mit dem Klassenlehrer und weiteren Lehrern m n  anstehenden 2. EI- I im 2. Schui- 

lhalbjahr 1 temabend. 
n I nach der Ab- 1 Erstellung der Einladungen mit den notwendigen konkreten AnEaben - - 

Stimmung (Tagesordnungsyunkte),- die Eltern sollten mindestens 1 Woche vorher diese Einla- 
dung erhalten. (ggf: Informationen beifügen). Die Schule bnv. die Klassenlehrerin 
bitten, diese Einladungen zu verteilen. Schulleitung und Eltembeiratsvorsitzenden . 

chlüsse können nur 



Was soll und kann ein Elternvertreter (-Stellvertreter) tun? 

Hier können nur Beispiele aufgezählt werden: 

- Treffen der E1tern;auch außerhalb der Elternabende organisieren 
- außerordentliche Elternabende bei wichtigen Themen oder Problemen anset- 

zen 
- Lehrer oder weitere Personen zuin Elternabend einladen (z.B. Bürgermeister), 

zu geeigneten Tagesordnungspunkte können auch alle Schüler der Klasse ein- 
geladen werden. 

- den Elternabend in weiten Teilen auch mal ganz anders gestalten 
- die Eltern zu den Elternabenden und bei anderen Gelegenheiten mit entspre- 

chendem Material versorgen 
- Es wäre gut, wenn der Klassenelternvertreter die Grundzüge des akt.uellen 

Schulgesetz bei sich zu Hause hätte 
- Sich regelmäßig und intensiv über das aktuel.le Geschehen an der Schule beim 

Klassenlehrer informieren und sich dann mit dein Stellvertreter absprechen 
- Informationen über schulische Veranstaltungen selbst einholen - es ist nicht 

toll, wenn Sie von anderen Eltern erfahren, was ain ....- Tag letzte Woche pas- 
siert ist (und Sie garnicht wissen, daf3 so etwas stattgefunden hat. 

- die Klasse nach Außen und im Elternbeirat vertreten (bei aktuellen Anlässen) 
- bei besonderen Gelegenheiten: Pressearbeit machen - benutzen Sie Ihr Orts- 

blatt fur die Mitteilungen (in den meisten Gemeinden kostenlos - auch mit 

- Nehmen Sie sich jedes Jahr ein besonderes Thema vor und versuchen Sie es 
einigen Bildern) . .  

durchzusetzen (im Elternbeirat, evtl. Schulkonferenz, Schulträger, Schulamt - 
in Abstimmung mit dein Elternbeiratsvorsitzenden) 

trägers oder des Schulamtes 
' - Unterstützen Sie die Schulleitung (ggf.) bei Belangen hinsichtlich des Scliul- 

- suchen Sie die Zusammenarbeit mit. anderen Elternbeiräten 

- Thema Feste: Eigentlich früher die Domäne der Eltermnitwirkung: Seien Sie 
nicht der Handlanger der Schulleitung. Ubernehmen Sie vollverantwortlich 
einen Teil des Festes (vielleicht den Bereich Essen und Trinken) und machen 
Sie mit Ihren Miteltern Ihre eigene Abrechnung (nicht am Abend die Kasse 
dein Schulleiter abliefern). Sie können dann die Elternmitwirkung viel besser 
nach außen vertreten. 

und . _.  und ... und 



KLASSENPFLEGCCHAFTSSITZUNGEN - KURZ ELTERNABENDE 

Datenschutz 
Sofern Sie - was durchaus sinnvoll ist - eine Klassenliste mit den Namen der Schüler an- 
fertigen möchten, bitten Sie m r  die Eltern um ihr Einverständnis. Achten Sie darauf, 
dass nur Name des Schülers/der Schülerin, Tel.Nr., ggf. Wohnort und Straße darauf 
steht. 

Äußeret Rahmen 
Der Elternabend im "normal möblierten" Klassenzimmer ist oft sehr steif, Vielleicht gelingt 
Ihnen eine lockerere Atmosphäre, wenn die Eltern im Kreis sitzen und sich sehen. 
Manchmal, insbes. an Elternabenden von neu gebildeten Klassen, ist es nützlich, sich von 
der Tagesordnung zu lösen, um das Gespräch in Gang zu bringen. Hierfür bietet sich z.B. 
ein Kennenlern-Spiel an oder Fragen, die in Kleingruppen zu bearbeiten sind. Denken Sie 
an Namensschilder! 

Bitte bringen Sie diesen Schwung aber nicht dadurch in die Elternschaft, dass Sie den 
Elternabend ausdehnen und mit einem fröhlichen Umtrunk im Klassenzimmer abschlie- 
ßen. Denken Sie bitte an Ihren Hausmeister, der ab morgens 7.00 Uhr im Dienst ist und 
seinen Feierabend verdient hat. Gehen Sie dafür lieber nach dem offiziellen Teil in ein 
Gasthaus. 

Inhaltliches 
Damit der Elternabend zur Teilnahme reizt, sollten auch inhaltliche Themen, die diese 
Klassenstufe betreffen, besprochen werden. Dies trifft besonders für den zweiten Eltern- 
abend zu. Anhand der Pädagogischen Leitgedanken, die dem Lehrplan jeder Stufe vor- 
angestellt sind, können Sie gut die Themen ableiten, die in diesem Jahr bei Ihren Kindern 
„dran" sein werden. Themen könnten sein: 

Lerntechniken, Lernen lernen 
Konfliktbewältigung 
Suchtvorbeugung, Verhalten in der Familie 
Medienerriehung 
Lust auf Lesen 
Schullandheim 
gemeinsame Tanzstunde? 
Familien- und Geschlechtseiziehung 
Information über Profilwahl (2.8. .Verwalten, Wirtschaft, Recht" oder Technik in der 
Realschule, sprachliches oder naturwissenschaftliches Profil im Gymnasium) 
Berufsorientierung 

Sie können zu all diesen Themen auch externe Referenten einladen. Die Schule und 
der/die Elternbeiratsvorsitzende nennen Ihnen gerne Namen und Adressen von Institutio- 
nen, die kostenlos Referenten entsenden. Sollten für Referenten Kosten entstehen, müs- 
sen Sie vorher mit den Klasseneltern klären, ob dafür Geld aus der Klassenkasse ent- 
nommen wird oder ob Sie die Kosten auf die Eltern umlegen sollen. Vielleicht interessie- 
ren sich auch die anderen Eltern der Klassenstufe für das Referat, damit die Kosten für 
den Einzelnen weiter minimiert werden. Es ist durchaus möglich, dass Sie in einem sol- 
chen Fall auch die Elternabende der Jahrgangsstufe zusammenlegen und einen gemein- 
samen Elternabend veranstalten. Dies ist insbesondere in den höheren Klassen sinnvoll. 



Merkblatt - Einladung zum Elternabend 
(die Formulierungen sind als Vorschlag zu verstehen) 

Name und 
Anschrift des 
Eliernverireters Ort, Datum 

An alle Eltern und (Lehrer) 
der Klasse ......... 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

znr nächsten Sitzung der Kiassenpflegschaft lade ich Sie ein auf 

an Schulleiter, Vorsitzende Elternbeirat, Sekretariat, Hausmeister 

. 
(Riicklaufüber Kind oder Klasmlehrerh an Eltemvertreter ') 

.................. Name des Kindes ....................................................... Klasse 

Am Elternabend am ....................... nehme ich teil mit .......... Per 
kann ich nicht teilnehmen 

.......................................................................................................... 
~ (Daturn) (Unterschrift) 

Tag, Datum, Uhrzeit 
in den Raum ...... ') 

Es ist folgende Tagesordnung '' vorgesehen: 

Bericht dedder Kiassenlehrers/in oder Fragen an .... 
s Fragen an Fachlehrer 

Unterricht, Untemchtsgestalhmg, Klassenarbeiten 0.ä. . au0eruntemchtlichen Veranstaihmgen 
0 Wahlen (1. Elternabend im Schuljahr) 

InfomaiionenNerschiedenes 

I 

Wir hoffen, dass wir möglichst viele von Ihnen begrüßen können .... 
(ggE gemütiichen Ausklang ankündigen) 

(nasseneiternvertreter) 3, (Klassenleherh) 

Verteiler: I alle Eltern, Kiassenlehrerhn, eingeladene Lehrer 

!inladungsfrist 
nindestens 1 Woche 
le nach 
;eschäflsordnung 

iie verschiedenen 
?ingeladenen Lehrer 
nüssen namentlich 
2enannt sein 

Datum muss mit allen 
eingeladenen Lehrern 
abgesprochen sein, 
ebenso die 
Tagesordnung 

1. die freien Zimmer eriragen Sie bitte im Sekretariat bzw. beim Schulleiter, je nach 
Gepflogenheit 

2. hierzu ggf. die anzusprechenden Punkte bei den Eltern sammeln oder sich im Laufe 
des Schuljahres Notizen machen Über offene Fragen, aber auch Anerkennung oder 
Kritik 

3. bitte Stellvertreter in alle Überlegungen rechtzeitig mit einbeziehen 
4. bitte mit Klassenlehrer/in absprechen. 



Checkliste Elternabend für die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

1 

Vor dem Elternabend: 

- Gespräche mit dem stellvertretenden 
Klassenpflegschaftsvertreters und dem Klassenlehrer zur 
Festlegung der Themen für den Elternabend. 
- Tagesordnung erstellen 
- nach Rücklauf der Abschnitte auf der Einladung zum Elternabend 
werden die gewünschten Fachlehrer eingeladen (schriftlich oder 
persönlich mit Angabe des Gesprächgrundes ) 
- Die eingeladenen Fachlehrer bitte auf der Tagesordnung 
vermerken und eine Kopie der Schulleitung schicken. 
- Die Tagesordnung entweder vor dem Elternabend oder arn 
Elternabend an die Eltern verteilen. 
- Wer bringt Getränke / Knabberzeug zum Elternabend mit ? 

Am Elternabend: 

- Tagesordnung verteilen 
- Zettel für die Wahl I Getränke 
- Tische so umstellen, dass sich alle sehen können. 
Die Lehrer mit in die Sitzordnung integrieren und nicht allein an der 
Tafel stehen lassen. 
- Wichtige Termine mitteilen. 
- Mit dem Klassenlehrer zusammen das Protokoll auf der Rückseite 
der Anwesenheitsliste erstellen. 

Sonstiges: 



Aufqaben, Rechte und Pflichten des Elternbeiratsvorsitzenden 

Rechtliche Grundlaaen: 

Landesverfassung, Artikel 17 Abs.4 
Die Erziehungsberechtigten wirken durch gewählte Vertreter an der Gestaltung des 
Lebens und der Arbeit der Schule mit, Näheres regelt ein Gesetz. 
Schulgesetz,§§ 55- 61, insbesondere 55 55,57,59, 61 
Eltembeiratsordnung, $5 I - 4, 24 - 29 

Wer oder was ist der Elternbeirat? 

Der Elternbeirat besteht aus den gewählten Klasseneltemvertretern und deren 
Stellvertreter. 
Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der Schüler einer Schule. 
Ihm obliegt es, das Interesse und die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben 
der Erziehung und Bildung zu wahren und zu pflegen sowie der Elternschaft 
Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben. 
Er hat Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten und der 
Schule zu unterbreiten. 
Er hat an den inneren und äußeren Schulverhältnissen mitzuarbeiten und das 
Verständnis der Öffentlichkeit für die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule 
zu stärken. 
Er wird in seinen Aufgaben von der Schule und dem Schulträger unterstützt. 

Passive und aktive Wählbarkeit 

Mitglieder des Elternbeirats sind Sem. § 57 Abs. 3 Satz 3 SchG mit gleichen Rechten 
und Pflichten alle Klassenelternvertreter sowie deren Stellvertreter ( wer dort nicht 
wählbar ist siehe § 14Abs.2 EBV ). 
Der Elternbeirat der Schule wählt aber aus seiner Mitte nach § 57 Abs. 4 Satz 1 
SchG seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Als solche sind nach § 26 EBV 
nicht wählbar: 

Rektoren, Konrektoren und Lehrer einer öffentlichen Schule des Landes. 
Ehegatten der Lehrer der (jeweiligen ) Schule 
Ehegatten der in $j 14 Abs. 2 Nr. 5 genannten Vertreter des Schulträgers 
Gesetzlicher Vertreter des Schulträgers, ihre allgemeinen Stellvertreter sowie die 
beim Schulträger für die Schulvetwaltung zuständigen leitenden Beamten ( ergibt 
sich aus dem jeweiligen Organigramm des Schulträgers). 
Wer bereits an einer anderen Schule desselben Schulträgers eines dieser Ämter 
innehat. 



Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters findet nach der Wahl der 
Klassenelternvertreter, aber innerhalb von 9 Wochen nach Schuljahresbeginn statt. 

Die Wahl erfolgt nach einer Einladung, die Einladungsfrist beträgt 1 Woche, falls die 
Geschäftsordnung des Elternbeirats keine andere Regelung vorsieht. Eingeladen 
wird durch den geschäftsführenden Amtsinhabers oder seinen Stellvertreter, wenn er 
verhindert oder nicht ( mehr ) vorhanden ist. 

Die Abstimmung erfolgt in der Regel geheim. Das Stimmrecht kann nicht übertragen 
werden. Wer die meisten Stimmen erhalten hat ist gewählt, bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los; eine Wahlordnung kann auch etwas anderes bestimmen. 

Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und dauert bis zum Ende des 
laufenden Schuljahres ( bei entsprechender Wahlordnung u.U. auch länger, 
höchstens 3 Jahre ). Wiederwahl ist zulässig. Geschäftsführend bis zur Neuwahl. 
Vorzeitige Beendigung ggfls. durch Verlust der Wählbarkeit ( Kind verläßt die Schule 
etc. ). 

Aufqaben: 

Allgemein: 
Gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Erhält alle notwendigen Auskünfte von der Schulleitung. 
Soll vom Schulleiter gehört werden, bevor dieser Maßnahmen trifit, die für das 
Schulleben von allgemeiner Bedeutung sind. 
Hat die Anteilnahme der Eltern am Leben und an der Arbeit der Schule zu 
fördern. 
Hat Wünsche und Anregungen aus dem Elternkreis, die über den Einzelfall 
hinaus von allgemeiner Bedeutung sind, zu beraten und an die Schulleitung 
weiterzuleiten. 
Hat das Verständnis der Erziehungsberechtigten für Fragen des Schullebens und 
der Unterrichtsgestaltung sowie der Erziehungsberatung zu fördern. 
Soll im Einvernehmen mit der Schulleitung die Interessen der Schule beim 
Schulträger, bei der Schulaufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit vetreten. 
Hat an der Beseitigung von Störungen der Schularbeit durch Mängel der äußeren 
Schulverhältnisse mitzuwirken. 
Hat bei Maßnahmen auf dem Gebiet des Jugendschutzes und der 
Freizeitgestaltung, soweit sie das Leben der Schule berühren, mitzuwirken. 
Hat Maßnahmen, die eine Erweiterung oder Einschränkung der Schule oder eine 
wesentliche Änderung ihres Lehrbetriebs bewirken, zu beraten ( Änderung des 
Schultyps, Teilung der Schule, Zusammenlegung mit einer anderen Schule, 
Durchführung von Schulversuchen ). 

Der Eltembeiratcvorsitzende hat folqende Aufqaben: 

Einladen zu den Sitzungen ( mit Tagesordnung; besonders wichtig für bzw. bei 
evtl. Beschlüssen ) 
Vorbereiten der Sitzungen 



Leiten der Sitzungen; zu den Sitzungen kann der Schulleiter (gleiche 
Einladungsfrist ) ebenfalls eingeladen werden. Dieser soll dann ( im 
Verhinderungsfall sein Stellvertreter ) an den Sitzungen teilnehmen. Daher ist 
Terminabsprache mit der Schulleitung erforderlich. 
Einladen zur Wahl der Klassenelternvertreter in neu gebildeten Klassen innerhalb 
von 6 Wochen nach Schuljahresbeginn und Wahl leiten ( lassen ). 
Stellvertretender Vorsitzender der Schulkonferenz ( diese hat mindestens einmal 
pro Schulhalbjahr zu tagen ). 

rn Mitglied im Gesamtelternbeirat zusammen mit seinem Stellvertreter. 
rn Nach dem Ausscheiden als geschäftsführender Vorsitzender einladen und neuen 

Vorsitzenden wählen lassen. 
Verantwortung für die Elternbeiratskasse zusammen mit dem Kassenwart 
übernehmen 

Während seiner Amtszeit sollte er: 
sich vorstellen beim Schulleiter 
ggfis. in der Gesamtlehrerkonferenz 
beim Schulträger 
bei der Schulaufsichtsbehörde ( Schulrat ) 
bei den Eltern 
beim Vorsitzenden des Gesamtelternbeirates bzw. dem 
Arbeitskreis in der Region und die Zusammenarbeit suchen. 
Zusammenarbeit mit anderen Eltemvertretern suchen, Arbeitskreise etc. suchen 
Sich Arbeitsunterlagen besorgen ( Schulgesetz, EBV ) 
Unterlagen vom Vorgänger geben lassen ( sind kein persönliches Eigentum! ). 
Liste aller EB - Mitglieder für alle Eltern mit Funktion ( vom Schulsekretariat ) 
fertigen ( lassen ) 
EB Sitzungen protokollieren ( lassen ) 
Für die Umsetzung von Beschlüssen sorgen 
Neugewählte Eltemvertreter über Aufgaben aufklären und beraten 
Regelmäßige Gespräche mit der Schulleitung suchen 
Regelmäßiger Austausch mit dem Stellvertreter suchen, evtl. Aufgaben 
delegieren, Arbeitsteilung besprechen 
Eltern regelmäßig informieren 
Pressearbeit 
Evtl. Veranstaltungen organisieren ( z.B. Schulwegsicherung, Drogen - Info, 
Flohmärkte, Hausaufgabenbetreuung, Gewaltprävention ) 
Bei Schulveranstaltungen den Elternbeirat repräsentieren ( Verabschiedung eines 
Lehrers, Theateraufführung, Schulentlaßfeier ) 
Kontakte zur Schülermitverwaltung ( SMV ) pflegen und herstellen 
In Konfliktfällen vermitteln und den „Dienstweg" einhalten: Lehrer 

Klassenlehrer 
Schulleiter 
Schulamt 
Oberschulamt 
Ministerium 
Presse 

Unterlagen an den Nachfolger weitergeben 



Die Gremien der Elternvertretung 
und der Elternmitwirkung 

S c.hul trägers 
(Gemeinde, Stadt, 

I i Klassenpflegschaft 

Schule 

/Kreis) 

landesweit 

Landesebene: 

/(Elternabend I aller ! 
:Eltern) 
j Leiter : 
I 

Organ der 
Schule I 

IElternvertreter 

7 

~ Gesanitelternbeirat 
!Vorsitzender: Gesamt- 

I 
T 

1 Arbeitskreise 
- z.B. hbeitskxeis der Eltenibeiratsvorsitzeildeii 
des Eiizkreises 
- Arbeitskreis der Gesaintelteinbeiräte Baden- 
Wüitteinberg 

Laiideselteixbeirat (als Beratuiigsgreiniiiinn des 
Ku1 tusiniiiistenuins) 

I I 



Schulkonlerenzordnung 

Schulkonferenzordnung 

3 bis  6 ' 

Lehrer- 
stellen. 

Verordnung der Kulbsminisleriumr Iür Schulkonlerenzen an Öllcnlllchcn Schulen (Schulkonlerenz- 
Ordnung) vom 8. Junl 1976 (K.u.U. S. ll5i);zoi~lrl geänderr nm 4. Juli 1995 1K.u.U. S. 46M1995l 

VOrsli2 (v) 76;s 13 ab 14 
Lehrer- Lehrer- 
stellen' stellen' dervorsie 

(S v 

$ 1  
Le6mrslcllcn 

I) ic 1.chrersicllcn iniSiiincdcs $47Abs.9ScliC crrcch- 
neo sich PLIS dcr Schiillciicrslellc und dcr7.alil der Lcli- 
rcr. diczii Kcginn iinScliulj:ilira an der Schule niii min- 
dcwns cincm iinlbcn 1,ciirxuftr:ig iinicrrichieii. 

$ 2  
,+/ii@dcr der Sc6rdhoiiji.rwz 

(I) Für Scliulcn mii vicnelin und niciir Lclircrsicilcn 
gilt 5 47 Abs. 9 ScliC. 
(2) An Schulen mit wcnigcr 11s vienchn Lclirersicllcn 
gehören der Schulkonfercnz an der Schulleiter als Vor- 
siizcndcr, dcr Ellcrnhcirallvorsiizcndc als sicllvcrtrcini- 
der Vorsihcndcr und der Scliülcrsprccher, der mindc- 
siens der Klasse 7 zngchören muss; bei allgemeinen An- 
gclegcnhciicn der Sci~ülcrmiNemiwo~~ng iriil ein Vcr- 
binduncslclircr mii beratender Siimnic hinzu. Im übri- 

Schulegf! 
Eltern- 
beirai und 
Schülerrai 

$3 
tEdd 

(I) Fiirilie\~dilderVenreieriIcrI.elireruiidilircrSiell- 
wrirclcr Si l l  $ 1 Abs. I Nr. 15 der KonlcrenLorilniing. 
Fiir die \Wi der Vcnrcicr der Uliern und ihrer Sicllver- 
trcicr gclieii die Vnrsclirifien iiir die \VnhI des Vorsiircn- 
dcn des liliernBeir:its enisprcclicnd: glciclin gill Kir dic 
Wdil dcr Vcnreicrdcr Kirdic ßenifscnicliiingder Schü- 
ler Mitver;iniiv«nliclicn und ilirer Sicllvcrireier mit der 
MiR~ihc ,  11.3s wlilbcrccliiigi nur die Vcrlreicr dcr fur 
die Ucriifsenieliiing der Schülcr Miivcnoiwonliclicn 
sind. Für die Wihl der Vcnreier dcr Scliülcr und ilircr 
Sicllverircier gelten die Vorsclirificn Kir die Wdil dcs 
Scliülcnprcclicrs niii der MaDKrbc, das auch die Sicll- 
wnreicr der Klasscnsprcchcrw~jlilbarsind. G M l i l i  ist, 
wer die nicistcn Siinimcn crhäli; bei Stinimenglciclilicil 
eriolgi Siicliwdil, hci weilercr Siiarnenglcicblicii cni- 
sclicidci d a  Los. 

1 SL 
1 EßV 
I SP 
I Lehrer 

gen sind 6 c  cinzelnrn Cwppcn nach hlaßslbc der 
sXizc 3 bis 5 venrelen. 

(2) ~m Vcrlimdcrung~fille vcrdcn die Miiglieilcr ,an 
ihren Vertretern .n der Reihenfolac der erreichten Slim- I SL 

I EBV 
I SP 
2 Lehrer 

(3) An Scliulcn mit mindesicns sieben Lchrcrsicllcn gC- 
hören der Scbulkonfcrcnz zusäizlich an: 
1. vier Vcnrcicrdcr Lehrer; 
2. heiSchulcn. Kirdic 

a) kcin Scliülcrr~mrgcselien isi, drei Vcnreicr der 
Ehern, 

b) kcin Eliernbeirai vorgesehen 1st. drci Venrclcr 
der Schüler, 

c) Eiicrnbcini und Scliülcmuvorgcschcn sind, ein 
Venrcier der Ellern und der Schüler; der Sciiü- 
ler niuss mindesicns der Klarsc 7 angehören; 

Z. an Schulen mit Bcnifsschulcn oderenisprcclien- 
den Sonderschiilcn nvci Vcnrcicr der Kir iiic ßc- 
rufscnieliung der Schüler Mifvennlwvoiliichcn 
und m c i  wciicrc Venrcicr der Lehrcr. 

(4) An Scliulcn niii niindnlens drei Lchrcrsieiicil ge- 
Iiörcii der Schulkonfcrcm zusätzlich rn: 
I .  nvci Vcrlretcr der Lchrcr; 
2. Iiei kliiilcn, Kir dic kcin Schülcrni wrgerelicn ist. 

I S L  I SL ' V: Schuiiciici 
1 EBV 

beiramr- I SP 
4 Lehrer 6 Lehrer 
1 Schüler 
I Ellern 2 Elicrn 

1 sp' ~ ~ i e r n -  

2 Schulcr sitzender 

nicnuhl vcnrcicn. k i m  Aumhcl'jcn cincs Milgliedsaus 
der Schulkonferenz giii iiur das Nachrücken Salz I enl- 
sprcclicnd. Ein Miiglicd scheidet aus. wcnn cs die 
WBhlbJrkcii Kir die Schulkonfcrcnzvcrlicn. 
(3) Sind weniger Lchrcrsiellcn vorhnndcn, als  die ZIhl 
derVcnrcicrund Sicllveilreicrbei~gi, kmn die Ccsanil- 
IchrerkonfercnL die Reihenfolge der Vcilreler auch nn- 
ders als durch Wahl bcsiimmcn. 

Amlncil 
(I) Die Aniüzciiheginni niiidcrAnn:ilimc[lcrWalIIund 
daiicn bis zum Ende des I;iuiciidcn Schuljahres. Wic- 
dcnv:dil i s i  zubssig, solange die Wiiilhirkcii hnichi. 
(2) Die Schiilkonfercnl kann die Anißzeii durch Ce- 
scitiiflrordniing uni iiöclisicns ein Scbuljnhr verlangcrn. 
(3) I)ic Scliiilkonlcreiiz Kiliri n:ich Ahlauidcr Anils~cii 
die Ccscliiifie Ibis r u m  Ziisiiiiiinciiiritl der ocucn Schill- 
konfercnr fon. 

8 4  

.< , 

Schule 
ehne 
Schülerrat 

~~ 

Hierzuauch das Schaublldauider nächsien Selie beachten 

I SL 
I EBV 
I Lehrer 

Schulkonlerenzordnun 

P J  
liii6crifiii:~q der Si/zii:i~cii, 7LeiIiuihepjlic6i 

(I) Der Vorsilrentlc lberllii niich i\hsiiiiitiii~ng iiiii sei- 
nem Slellverircicr die Sciiiilkonferelir imicr Angdie von 
Zeii, On und Tagcsordtiiing ein. Uic liinladimgslrisi be- 
lriigi n i i i i i l ~ ~ l ~ n ~  cinc Woche. In ilringcndcii Fiillcn kiiin 
die Frist auf einen Unicrricliistag vcrkiim wrtlcii. Un- 

:inirxgl. Der Aning niuss dic Anpilic des Verh:indlirnfi 
gegcnsiandes ciitlialicn; dieser muss rum Aiiffithengi 
l,iel ~ c r ~ c ~ l u ~ ~ o n ~ c r c n z ~ e ~ l ~ ~ ~ n ,  
(3) Die Milglicdcr sind vcrpflicliici, an den Siizongc 
der Scliiilkonfcrcnz ieilzunclinicn. 1111 Vcrhindcninp;sl:dl 
liiihcii sie rcclimitig d n  Sicllvcnmicr ni knxlirkl i t igci 

Schulkonferenz (Zusammensetzung) 
Hinwebe der Redakrion 

. Lehrerstelle = 

an der schule 

I 
Schule I I SL 

Elternbeirat I ; ?  
V: SchuUciicr 

I SP 
2 Lehrer 4 Lehrcr 

3 Schüler 
SchuUciicr 

I SL I I SL 1 1 SL 1 V: SchuUciier 
I EBV 1 EBV 

2 Lehrer 4 Lehrcr beinisvor- I Elicrn 
s i iz c n d c r 

en gciiörcn dcr khulkonlcrcnz m: 
fiir dir ßcnifscnicliung Mlmrnnrwodidicn 
Eier dcr Lchrcr 
in gchörcn der khulkonfcmnzu&!khan: 
fiir die Bcmiscniehung Mimrinlwodichcn 
:icr der Lciircr 

Y: khullciicr 
SV: je nach 

khulan 
- EBV odcr 

abkürzungen und weilere Hinweise: 
i L  i Schulleiler (Mitglied krall Amiea) 
:BV = Eliernbeiraisvorrii~cnde> (Milglied krall Amtes) 
3P = SchüieirDieehci (Milglied krall Amws, muss 
nindcsicm dcr 7. Klarre angciiäien) 
)ic Vertreter dcr Sehülerlinnen miisscn rnindesicn~ der 
'. Klasse angelibren. 
lei iiiigcirieiocn Angciegcnlicilcn dci SMV bCSiizi der 
leibindungrlchrcr bcmicndci Stimmrecht, 

Bei Angelegenheilen. die den Sehullräger berühren. 
kann diesei beraiend milwirken. 
Die Schulkonierenz kann weilere Nichißilglieder zu ih. 
ren Siiwnge" einladen (SchulkoniVO 5 9 Nr. 4). 
Zumindeii an Schulen. bei denen die rleilverlreiende 
Sillungrleiiung beim rieliv. Schulieilcr liegi. 5dlle dio. 
*er immer 81s Gas1 hinzugezogen werden. sowcil CI 
nicht dor Schulkonhienr bereilS als gewdhlier Vcrlrc. 
101 der Lchrwrciialt angehäii. 

Gciverhschsll Erziehung und Wi.%senschßll- JAHRBUCH 2001 677 



86 
i ~ ~ ~ ~ , , , , , l l , , ~ , ~ ~ ~ l ~ i t , , , , ~ ,  ~dSC/J>~.s#/ i i i~ 

( i) l ~ ~ r V ~ ~ r s i ~ e , i ~ l e e ~ i i ~ , , ~ i .  leiiei und scli l icl i i  i l i cS i i -  
'imnswwlii iiiis. Iici 0riliiiing"ver- 

si i i l icn kann CI ein Miiglicil von der weileren Tciln:ihiiie 
ian der Siviiiig :iiissclilieKen. 
Hinwelr der Rcdakllon: Bei Verhinderung d e r  nach dem 
Ausscheiden des khulleilerr nimmt an Schulen mil Ellern- 
beirat mar in  dessemverlrelung dar bTW.die slellverlrelende 
Schvlleiierim ander Silzung leil.dieLILLYODderSillung er- 
lolgi aber durch den Vorriirenden bzw.die Varrilrende der 
Eliernbeirals. 
-+ Schulgeietz547Abr.9 Nr.2 
(2) Der Vorsitzende der Scliulkonfercnz seai die Ta- 
gesordnung lesi. Er isl verpfliclilci, Anlrige. die mn ci- 
ineni Miiglicd niindesiens 3 Unterrichistage vordem Sii- 
ziingsierniin scliriiilich bei ihm eingereicht werden. auf 
die Tagesordnung zu setzen und zu Beginn der Siizung 
bekannt zu gehen. 
(3) Jedes Miiglied der Scliulkonferenz kann nach Erle 
digung der Tagesordnung Angelegenheiten zur Spnche 
bringen, die zum Aufgahenbereich der Scliulkoniereni 
gehören. Beschlüsse dadihersindin diaer Siirung niclil 
zulässig; die ßeniungmussunierbleihm.weon die Mehr- 
heit der anwesenden Milglicderwidcnpnchi. 

57 
Bescbliissfmung 

(I) DicSchulkonferenrkann nurin einer ordnungsgc- 
tiiXi3 CinbeNfcnen und geleiteien Siirung beschließen. 
Sie i s i  beschlussixhig, wenn mehralsdieHälliedcrMi1- 
glieder anwesend ist. Bei einer wcgm Beschlussunf;i- 
higkeii erneut einhenifcncn Sitzung isi die Schulkonie- 
rcnz auch dann heschlussfihig, wenn weniger als die 
ll i i lf ic der Miiglieder anwesend isi. 
(2) DicSchulkonfercnz hochließt durch Ahstimmiing. 
Sie siimmi in der Regel oiien ab. Auf h i n g  von niinde- 
siens nvei Mitgliedern isi  in geheimer Absiimmung mii 
Siimmzeiieln abzusiinimen. Die Beschlüsse werden mit 
Siimmennielirheii geiassl; Stimmcnihdiiingcn bleiben 
Iiierhci iinbcrückichiigi. Bei Siimmengleiclilieii i s i  der 
Anlr~g ahgeiehni. 
(3) U k r  Gegensiinde einlacher Ar1 kinn im Wege dcr 
scliriiilichen Uniinge beschlossen werden. iveiin kein 
Miigiied wwdenpriclii. Ein Iiicrliei gesiellier Anicig i s i  
;iigeeiioniiiicn,weiin die Melirheii der Milgliederschrifi- 
licli ihre Ziisiimiiiiing eneili 

Schulkonferenzordnung 

Hlnwclr der Redaktion: AUS 5 I 1  Ab$. 4 der -t Konlcrcnl. 
Ordnung ergibt sich ein Reclil dor Ellcinmilgliedei in der 
Schulhwilcienz. a i i  .Ei,lcrogruPPe'gesondBrl z~sammen2u- 
lrelen und in beslimnilCm Rahman Anlräge an die Ceraml- 
lehieikonbienz zu richten: bei der Behandlung derAnlr5ga 
in der Konicrcnl besitzen sie bcralcnda Siimmo. 

$ 8  
Ni<!ilcrscbrtp 

über jede Siizung isl eine Nicderscliriil zu lerligeii. Die- 
sc m u a  den Niaien des VorsilienQen. die Ninieii der 
Aiiwesendcii und die Zihl der abwesenden Mitglieder, 
die ligesordiiuiig, die Aniriige. die Ahstininiungsergeh- 
nine und den \VorIl:11~1 der ßcscliliisse enilidien. Die 
Nicdcrschrifi ist mni Vorsitzenden und vom Sclir i f I i~l i-  
rcr zu iinierzeichiien und allen Miigliedern zwuscnden. 

$9 
GcscbnJfsodwizg 

DieScliiilkonfercnL kann sich ziir CescIi~~üordnung<i- 
lere ßestimmungen gehen und insbesondere regeln: 
I. die Besiellungeines Scl i r i l~l i rcn. 
2. die ßiidung mn Aiisschüssen. 
3. ßeliandlung von Wonmcldiingen. Redezeii, 
4. Einladung von Niclitmiigliedern zu den Siizungen, 
5. die Verläiigening der Anliszeii gemBß 5 4 Ahs. 2, 
6. die Cescliäfisordnung fir die Kl3ssenpflcpschaii ~ e -  

mä4 9 9 der Elicrnhciraüvcrordnung, 
7. die Bildungvon ßenilsgmppcn- und Ahieilungsplleg- 

sclvdien gemäR 5 I0  der Eliernhein~verordnung. 

5 10 
I/ciinscbubn 

Fiir die Cyiin:aien in Aiilbauforni niil Heim gellen Iiin- 
sichilicli der Ziis:iniiiicnsciziiiig der Schulkonferenz die 
Vorschriiien des 9 47 Abs. 9 SchG und die Vonchrilien 
dieser Verordnung enisprecliend. Gleiches gilt fir die 
Ileinisondencliiilen und Soiiderschiilen niii folgenden 
MANphcn: 
I. DieSchüler sind zu hcieiligen, soweites ihre Mö$ 

iiclikeiicn und d:ci ßildum&el der Schule zulmcn. 
2. In ~ l c n  Iieiii isii~i~lerscl~ulen triii an die Sielle eines 

Ikhrcrs cii i von tlen linieliiiiigskfllien des Ileiiiis 
iiiü ihrer Mille ge\i~ililierVenreter. Fiir die WihI des 
Venreicrs gili 9 3 Alls. t S;m 4 und Ahs. 2 eiilsprr- 
clicild. 

+ Funklionselellen (Besetzung): dorl auch Hinweise aul die Vcrlraulidkeil der Beralungen: -+ Konlerenzord- 
nung: -+ Schulgesetz 5 47: -+ Unienichlssiunden 

Hierzu bitte auch das Schaubild -# Konferenzen und Gremien beachlen. 

-. 
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Der Landeselternbeirat informiert zur Lernmittelfreiheit 

Der Grundsatz ist, dass alle Lernmittel'frei sind. 
1. Lernmittel sind Schulbücher, es können'auch sonsti- 

ge Druckwerke, Lern-. und Arbeitsmaterialien sein, 
seien diese verbrauchbar oder. nicht. Abzugrenzen 
.sind Lernmittel einerseits von den Lehrmitteln, die zur . Nutzung durch den Lehrer bestimmt sind und ge- 
brauctisübiichen Gegenständen 'wie Ranzen, Mäpp- 

2. frei sind die notwendigen Lernmittel.. Notwendige 
Lernmittel sind solche, die der Fachlehrer im Rahmen 

'der Beschlüsse der Fachkonferenz und unter mitwir- 
kender Beratung der Klassenpflegschaft als.solche 

.bestimmt (konkrete Bestimmung). Daneben Ist nach 
der Lernmittelverordnung abstrakt festgelegt, welche 
Lernmittel für die, Schule/Klasse vorgesehen sind. 

3; Zum Verbrauch überlassen sind iernmittel, die von. 
dem Schüler bearbeitet werden sollen wie Arbeits- 
hefte, wie aber auch die Lektüre im konkreten Fall,.die 
der Schüler mit Unterstreichungen und Randbemer- 
kungen versehen sollte. 

4. Budgetierung durch die Schulträger berührt die Pflicht 
des Schulträgers, die von der Schule als notwendig 
bezeichneten Lernmittel dem 'Schüler 'unentgeltlich 
zur Verlügung zu stellen, nicht. . 

5. Kein Eigenanleil, keine sonstige Entlastungsmöglich- 
keit der Schulträger duich Zahlungen von. Schülern 
bzw..deren Ellern! 

6. Keine Möglichkeit, die Lernmittelfreiheit zurückzufah- 
ren hinter den niedrigsten Stand der Beteiligung der 
Eltern im Rahmen einer Bagatellgrenze, die Ende 

1 1981 den Stand von damals 1 DM erreicht hatte. 
(,.Was Ende 1981 lediglich 1 DM und weniger kostete, 
kostet heute vielleicht 2 DM ...") Danach ist die jetzt 
vorgeschlagene Grenze von 2 .DM' bzw; 1 Euro kor- .. 
rekt. 

. .  chen,Turnkleidung. , , . . .  

. .  

Schule irn Blickpunkt 2000/2001, Heft 5 



Funklionsslellen (Besetzung) 

Funktionsstellen (Besetzung) 
Verfahren zur Beselrung von Schullellerslellen und sonsilgeen Funkilonsrlellen Im Schulbereich: 
Verwallongrvorzehrlfl des KM vom 13. Aprll 1994 (K.U.U. S. 108/19941 

1. Schulleiiersfellen 
Uni das vüni Ceseugeber in 6 39 Ahs. 4 Salz 2 Schulgc- 
scizvorgcgcbcne Ziel einer Winlerb~cizung lreigewor- 
dcncr Schullciicrsicllen ini Normallall binnen sechs 
Monaien zu erreichen, ist wie iolgi zu veriahren: 

der CNnd-, Ilaupi-, Rcd- und Sonderschulen crlolgi dies 
in, ikncliiiien niii den1 zuständigen Siaailichen Schui- 
anii. 
Crundlace isi das tibcmniiunwcrialiren enisnrechcnd 
der Venhiungsvorschril! ..Oberprüiiingsverikren bei 

die zusanimcniassende Eignungsbewvcriiing werden ruf 
Sciie 5 der Dnuerbcrübeniclii iesyclialicn. Die ..lnior. 
niiiioncn zur Eignung dcr Dewerber" enilialicn iür je- 
den Dmverber dic Eipnungsbcweriunpmii BeRründunK. 

I ' Airrscbrei6irn8fieier 6m.pei Funkiionüiellenbe,verbern" _.. , Die Einzelno[en so\yie 
Scbidieiiersielien 

Isi eine Schulleiientellc frei geworden oder isi deren 
Frciwcrdcn konkrei abzusehen. vcranlassf das Ober- 
sciiulamiunvcrrügiichdie Ausschreibungder SlcUe. 
Nach FesLyieUungciner freien bm. freiwerdenden Sciiul- 
leilcrSielle l e i m  die Oberschulämier die Ausschrei- 
biingsunicrlapen in dreifacher FerügunR durch Einrcl- 

Diese Begründung muss aussagckraliig sein.. 
-+ Funmimnrstellen (überprüiungrve~~hren) 

. 

Hinweis der Redakllan: wird eine Schulleilemlelle durch 
die VemeIzung wn Bemnlen berewl die Sich bereits in der 
snlJprecherden Se9ddunQwpp befinden. so kannen die 
Ausschreibung der Sielte und die Beteiligung der Gremien 
enliallen (vgl.Landlagsdrwksache NL 1lf7180). 

2. 
Bewerbungen 

Bewerbungen um SchullcllersieUen und andcrc Funkli- 
onssiellcn sindvam Dcwerber möglichst unter Vcrwen- 
dung des hicrfür vorgesehenen Fonblaits dem Obcr- 
scliulmii a d d m  Dienshveg vorzulegen. Die dreiuGcliigc 
Frisi für die Dmverhung um eine Schullciiersielle ist kei- 
ne Aussdilusslrisi. 

ier 1 bis 4 mii den inionaiionen zur Eignung der Be- 
werber) mit den hierfür vorgesehenen einheitlichen 
Anschreiben unverrüglidi dcr Schulkonierenzund dem 
Scliulirägcr zur Miluirkung nach Q 40 Schulgeseiz zu. 
Die Gremien erhalten dabei zuglcicli ein Merkblaii zum 
Verfahren (dgedmckl nach dieser Vorschri,?). 
Dei der Beteiligung von Schulkonierenz und Scliuliräger 
isi von den im Merkblau drrgcsiellicn Vcrialircnsrcge- 
lungcn auszugehen. 
Kinn das Oberschulami dem Vorschlageines Gremiums 
aus dicnsirccliiliclicn Gründen nichl cnüprechen, sclzi 
cssich rniiderSchulkoniercniundloder dem Scliulirä- 
Per ins üeneiimcn. AuiVerlancen eines der ßeieiliden 
I " - 

Die Skudiciicn SchiiCniier fcgcn ciiigeliende ßnvcrbun- 
Ren und d.ensiliclir Ucuncilungen unvcnüglicli dcni 
OSersdiu mivor, ohncdcn rhlauidcr ßcwcrbungsiriri 

findCi ein Vrrrijn<figungs~pcirli nii! dem Ziel einer 
Cinigungstni. Kommt ninneriialbunn\icr Wochen nichi 
zu einer Einipunp.. cnischeidci dar Kuliusnlinisiccium 

,abzuwadcn. 
Dci der fiescizung einer Scliulleiiersielle in cineni andc- 
ren Obenchiilamubezirk Icgi das Siaailiclie Scliulaiiil 
dic eingegangenen Uc~verhungsuiiierlngen unmiiiclb:ir 
dcni Obcrscliiilanii vor, in dessen Dc7jrk die Sicilc zu 
bcsciren ist. Cleirlizciiig i s i  da iür den ßcwerlicr n - 
siiindigc ül~cnchulan~i über die ficwcrbiing zu unter. 
richten. 1:s iibencndci lhicraiii iiiivemüglicli die I'erso- 
in:kkim i iem Oliersci~ulanii, in dessen l lcrirk die Siclie 
?.SI Iieseuen isi. 

3. 
Üixq~npm~ d~~rlkwcr6cr 

Wich Aiii:iuiiler iicwcrlicririsi enrheilei < ~ L T  OhciliciIlii- 
;imi iinvcr~üplicli eine iicwcrlicrülicrsiclii. in1 Iicrcicli 

Funkiionssiellen (üeselzung) 

von 5 I Scliwcrl,cl<iiiiledciigeseir isi. 
1 ~ 1  den beiiicn leizigcu:innien Rillen wird d;r~OI~crscliul~ 
:mti iiii Aiilirag iics Killliisiiiinisicri~imr liiiig. Die Oller. 
~Ii i i l i ini ier bciciiien, d:as allein ilai Kuliieiiiiiiisicririni 
über Dduni und Note der Inuflirhnpriiiutigen und der 
&egcnden ücuricilungcii in Keniiinisgescizi wird. lici 
der Mihnrkung bnv. iniominiion dlcr aiidcrcn Vcrlali- 
rensbcieiligicn sind deshalb die bciden hl7len. beson- 
d m  eekcnnzciclincien ülaiier der Dewerbcrübersiclit 

.".,I"<. 

c)  Datum. NOIB und GBJamlurteif der Anlarsbeurleilung 
d) Dmm und Note derdegenden Unienichlrbesuchrbe- 

scheide 
e) N M ~  der aus Unlenichisaanalyse mii Beratung und Be. 

weibergespräch beslshendsn ilkluallen ÜbeerpiUlungrver- 
lahrers 

I) BeiTeilnahme Ergebnis der Führungrsemlnarr 
g) Pradn<aideriurammenla~~E~ngsbeM>riwipIü~ 

So wird wnder Schulverrnllmg seit 1998awh verlahren. 
die konkrel LU besetzende Stelle. 

11. Sonsiige Funklionsslellen im Schulbereich 
DieRcgelungcndieser Vcrw~iungsvorscliriiigclien, so- 
weil sie nidi i  ßesonderlieiien des Verlalirens zur Desci- 
zung von Schullciiersiellcn beireiien (Absclinili I 
NE 4 und 5). sinngemäß audi fir die Besetzung sonsü- 

len wie bisher einen üeseiningsvorxhiag. Die kgnin- 
dungdes DaelzungmrscMap mussaussageHtigsein 
und rnii der zusammenknden Eignungsbewcriung 
übereinstimmen. ... 

gcr Funktionssicllen im Schulbereich. 
Hinweis der RedaLUon: Die Studienseminare bzw.die Se- 

Hinweis der RedaMlan: Seil Juni 1999 9111: Die BeWibunQ 
ES1 beim sChufieitw -!mibar ne "le 

minarea,disschulpakliacheWJbildung gshaiwin*I 
Bereich .%huW. 

Anders als bei Schulleiierbcscizungen erarbeitet das 
Obersdiulami - gegebenenialls im Denehmen niii dem 
Siaailichen Schulami- bei allen anderen Funkiionssicl- 

~&~n(onkhinua~nenidislm!3i der diensllichan BeurteiNwaus. Sie muss SchUlleiluwle9laie rPai**fenanach 

0ewerbung mii stundenplana und den magüchen Sperrter- 
minen umgehenddem slaamchen ~chul~miwr(0ueiie. Er- 
IasrdesOSASlungartwm 8.6.1999:0219.ItZ3) 
+ DienrUishe üeuriellung 

+ Dienstliche Beurteil~ng (Lehrkiäfle); + Funktionsslellen (JobShadng): -+ Funktiansslellen (Uhr- 
pißfungsveriahren); -+ Larrdesbeamiengererr § 11; -+ Landesglelchberechllgungrge~~~ Schulgesetr §§ 
3947; -t Schulkonlerenrordnung; -+ Schwerbehinderien-FÜIrrorgeerlars; + Seminare (Organlsaiion) 

Sondertei/ Die Reslimmungen Iür die beruflichen Schulen 
(Aufnahme, Prüfungs- und Venetrungsoninungen, 

usw.) finden Sieeb SelieSl7(mligrauem Rand; 
Berufliche Prüfungsiermine, Slundeniafeln, Zeugnlsvonchrlflen 

Schulen . das Inhalisverzelchnls hlerzusiehi auf Selle 616). 

__.__ 
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Funklionsslellen (überprülunqsverlahren) r U l l n l l " r l S S , r l l r l l  ("uar~ruiuriysveriiirlrrril 

Funkiionsstellen (überprülungsverfahren) 

Beispiel: Bestellung von Rektorinnen und Rektoren 
Funktionsstellen (Überprüfungsverfahren) 

überprülongsverlahren bei FunkfiOnOfelienbewerbern: Venvaltungrvorsehrlif des KM vom 13. April 1994 
(K.u.U. S. 109l19941 

1. 
Allgemeines 

2. Bereich der Grund-, Haupt-, 
Real- und Sonderschulen . 

U *  überpriiliiiipvcti:iIirei, iinili~vi die Ersielli~ng cincr 
,i\iilassbeurtcilung niich den Richtlinien Kir die diensili- 

~~e,i~ci l i ,ng der ~c l i re r  an öiicnt~iclien scliulen ... 
tmd ir n:icli Funkiionssielle weitere Überiiriilun~sni:iG- 

2. I A2o:orircklor 
2.1.1 Nach Ilrslclli~ngderdiens~iclicn Ueiineiliingdiircli 
den Schalleiier fülin das Siaailiclie Sclmlaiiii einen UII- 
icrrichisbesiicli durch und leg1 dniiüch d u  tiinUgebcn- 

sprich. 
Hinweis der Redakllon: Oie Bewerbung 1651 beim Schullei- 
ier unmiilelbar die Feriigunq der eiilen Slule der dienrtli- 
chen ßeuneilunp a u r  Siemussrpaienenr nachzwei Unier- 
6cChImhen eifolgl rein. Oie SchdleiWng leg1 die Ewer- 
bung mit Siundenplänen und den mdglichen Sperdeiminen 
umgehend derSEhYlaUISiChl.beha,d~ vor. 
(0uelle:Erhssdes KMwm 19.5.1999:Zu V30219.1915) 
+ Dienstilche Beurlellung 
Sclii~lvenv;iliungsbeamic, die sich auf Fimkiionssiellen 
911 Schulen boverbcn, werden nach den gcnicinsmicn 
Riclidjnicn dcrhlinisicrien und d a  Rechnungshofs über 
die diensilichc Beurteilung der landesheantien vom 8. 
Sepicnibcr 1989 (CMl. 1989 S. 1033) beurlcili. Eine 
dicnstiiche Anlassbeuncilung durch den Itierfür wrge- 
sehcncn Vorgcselzien criolgi unabhuigig von einer vor- 
liegenden Regelbeuncilung. 
Ocr im Rilimen der dienstlichen AnlaSbeurieiluiig 
durchzufilircnde Unierriclitsbcstich niuss nwi und dari 
niclii mehr als drei Sinnden umlasscn und so11ic nach 
Möglichkeilin nvei Fichern b n r  Klarscnriulenslaitfin- 
den. Für Scliulvcnvlliungsbeamic, die sich bewerben, 
cn~Edi derllnicdchtsbauch. Oie Unicrr ichtsmal~ nlil 
Beniiung umfasst in  der Regel cinc Unicrrichtssiunde. 
Oicsc Stunde kxnn von nvei, höclaicns drei Bewerbern 
beobachiei wcrdcn. 
llinc dicnsiliclie Beiincilung isi erneiiizu crsicllen, wenn 
die lcizic dicnsiliclie Ileiirleiliing mchr xls'cin Jahr zu- 
rückliegi. Sie h n  Iiöclistensnveimid Kir jnveilscinJdir 
besiiiiigi werilen. ßaclicide iibcr tlie Unicrrichtsanllyse 
iiiii Beniuiigsind dreiJdirc giiliig. Au1V~'~inl;~~riing der 

die Unierrichisanilysc niii Beraiiing wiederholt iverdcn. 
lriihcsiens jedoch niich hhl;lid eines Jahres. 
ih. Veridircii cndei ni i i  der Iligniiiigslicwveriiln~ E r  tlie 
z i i  Ihescaeiide Funkiioiissielle. Sie iiitt1:usi vier Siiilen: 

S C I I U I V C ~ W I ~ U ~ ~  oder :iikr WIIIISCII  CS n c ~ r ~ i c r s  kann 

..liesimders gni g e e i w "  

..gui gecigiiei" 
,,geei#i& 
,,nichi Xecigncr. 

schul.~tsübergrcifcndcn Ilnverbungcn ds aulnehmcn- 
dcS~uUicl iekl iulmi) ein BnverbergespRcli durch und 
micli i  dem Obcrscliulami cinen Bneizungsvorsclil:ig. 
2.1.3 Das Obcrschulml (bei oberscliulmtsübergrci- 
iendcn Ucwerbungcn das auinclimcnde Oberscliulami) 
iriiit unicr ßerücksichtigung aller Teile dcs Uberprü- 
funpetiahrens (Nr.2.1.1 undl . l .2)  imUenehmenmi1 
dem Slaailichen Schiilmi (bei schulmüübcrgreifenden 
Unvcrbungen dem iulnchnicnden Slaiilichen Schulmnii) 
die Elgnungsbcwcrlung und cntschcida dmn über die 
Baeirung der Siek. Zusiirlicli zum Uberprülungsvcf- 
fhrcn kannvorfailqungdcr Eignungsbcwerlungbeim 
Oberschulmi ein Vorsicllungsgcspriidi siaiilindcn. zu 
dem du Sianilichc Schulami eingeladen wird. 

2.2 Reklor undScbulrai 
2.2.1 Nach ErsicUungderdicnidiclicn Beiincilungdiircli 
den Scliulleiicr Kiliri ds Staailichc Scliiilamt einen Un- 
icrriclitsbcsuch durch und legi danach das maggeben- 
dc diensiliclie Ccsmniurteil fcsi. 
2.2.2 D u  Oherscliulami (bei oberscliuimitsübcrgrei- 
lcnden Bcwerhungen d s  avlnclimendc Obcrschiilaini) 
Kihd soduin unier Beleiligung da: Siaiilichcn Schiilmits 
(bei schulmisübcrgdiendcn Bewwrliungen des aufneli- 
mendcn Sia;iilichcn Schulanils) &U wciicrc Übcrprii- 
hnp,sverl;lhrcn durch. Es iimliissi eine Unicrricliuandy- 
sc niii Beniiing und ein ßcwcrhergcspt3cli. Darüber 
eniclli das 0lxirscliiil;uni einen I l e t i r i e i l i ~n~~ l i nc l t c i~ l  mii 
Nole. 
2.2.3 U;LI 0bcrscliul:uni (Iiei ol~erscliiibii~~~üher~rei- 
lcnden Ucwerliimgen d:s ~~ithiehnieiide Oberscliiilanii) 
iriiii unier Ilcrücbicliiigung iillcr Teile des Überprii- 
fuiipwfidircns ini ULnehiiicn niii dem St:riiliclieii Sclii~l- 
anii (Iiei scliiil:iiiiisiilierreile~i~le~i Ilewerhiiiigeli tbni 
aafneliiiiemlcii Stxdiciien Scliiil;iini) die I:igiiuiigslie. 

lich mni ÜI>erlirültingsvcrliiIireii k:um 
WIT i : c s i k p g  der liibiiuiiplieiveniiiig Iiriiii Olierscliiil. 
iimi ciii viiisielliiiip,~~eslrdicli si:ailiiitlcii. 111 dem t l : ~  
Smiliche Schiil:iiiii eingc1:iileii wird. 

- 
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Dauer In U Wochen 

Dcwcrbungslrisi nach Aiissclircibung der Siclie im Amühlaii Kullus und Unierrichi 
(die noverbungsiriri iri kcinc Aussdilussfrisi). Woche 

Dcwerbung auldem Diensnucg heim 0% (Frauenwnrcierin des OSA wird bcieiligi). J 
durch Schullciiung (mit NOIC 1-6). Unierrichübesucli durch duSlaiiliche 

Schulamt mii Beschcid (hmoia). (Hinweis bei überprüfungrveviahien Ziit. 1 beaehlen) 

0s Siaailiche Schulami bildet dar miGgcbendediensiliche C m i u r l c l l  (Noten 1.6) und eröünci 
den Dcwcrberlinnen ihre dienrilichc Bcuncilung. Au1 Wunsch Emneüungsgapräeh im ssh Eln 

Mitglied der Pcrsonalwnmlung w i e  die Fniienwnrcicrin können hinzugezogen werdm. Woche 

D ~ E  Ohendiulmi legt unlcr Berücksichtigung aller Teile des Uherprüiungwrfahrens die Eipungr- 
bewenung i s t  (vier Bmmngssturcn) und ersiclli im Benehmen mit dem zusündigen Slaa?tlichen 
Schuluni die BewErbenihersichi einschließlich Eignungsbewerlung. Den Bmerberhnncn wird ihre 
Eignungsbnverlung eröffne1 (zugeschicki). Au1 Wunsch lindei ein Beuneilungsgapräch im OSAsLIIL 

Ein Mitgüed der Penonalvemeinng sowie die Fnuenvciucicrin können hinzugezogen werden. 

Bcseizunpwrschhg mit. Ggf. Vcrsündiyngsgnpräch des OSA mii Schulträger bm. Schulkonlcrenz 

D u  0% ersicUi nneh heunienrechtlichcn Gmndriiimcn mlCmnd der Eignvngsbovenung und unier 
Dcrücksichiigung der Voicn von Scliuliiiger, Schulkonlcrenz und @. khwerheliindcncnvcnr1"ng 
einen Emcnnysvorsclili~. Du Khi bchiüi sich bei abweichenden Voien einen Lellienirclieid vor. 

DuOhcrschulami bciciiigi dcn Dezirkspcnaii;ilni (Miiwirkuns; Frist 27 Arbeiuwgc). 
Der DPR hün dcn Personalrat CllRs beim aulnelimndcn Staatlichen Schiilami an 

und gihi ihm Celcgcnlicii zur Stellimgnahmc. 

1)- 0bcnchul;imi vcniindigi mniiciisi dic nirhi zum Zuge gckommcncn Miibcwerhcrlinnen 
(3-Worlicn-Fri.~i), damit die= 81. ihrc Rcchlc w:hrnchmen können. und hesidli danach die ncuc 

Schidldicrin anll'robc (linicnniing als Rekiw/iii crsi n d i  Itciv2lining und Ahlaiil dcr Spcrrlrislcn'). 

Woche 
- 

'Wegen Oe< SIBI iBnDBlsi lYo~slpe~~~ I+  Besoldung) addgl i.0.R. run8chrf eine Warrsllmgalr Schulleilerlin: die Wsldrderwig 
IErneonungl Bilotgl nach ADlaul dsi Cperrlrirl. Bis dahin wird Ir012 erhdhlec Aulgoben das Dirhsrige Gehalt gemhll. 
+ ErnennungrG: + LunderglEichbercchllgungnG 5 14 Abs. 4: + P~rronalverireiungrG 5 75.2 i.V,m. 5 81 

~~~~~~~ ~~ 
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3. 
Bereich der beruflichen Schulen und 

allgemein bildenden Gymnasien 
,s~btllrc/crc,il eiircs ~~~~~.~~b, , l , I ,~ l i~S,  ,sclJ,,llcil~!~ SI<.//. 
in.rirci~,r,lcrS~l,iilleiler. I.ildhircT ui,dliicl,berdcr 
3.1 Nach l ~ ~ ~ i c l i i i ~ i g ~ l c ~ ~ l i c i i s i l i c l ~ c ~ ~  IleiinciliinRiliircli 
den Scliiillciirr iiiliri t l u  0iierccliiil:iiiii eincn Uiiicr- 
ricliisliesiicli durch, zu ilcii i  lici uhcrsci~i i l~ i i isübcr i .  
lcndcii ilcwerliiingeti (1:s :iiii~ieimsnde Ol>erscliitl:rnit 
cingel:idei wird, und Icgt kin:ich das maßgebende 
dienstliche (;csmiiiricil icsi. 
3.2 DLswiicrc üIierl>riiiuii~ve~~;iIireii durch &N Ober- 
scliiiimi (hci o~crscliulüiiiuübcr~r~iicndc~ ümverbuii- 
een das auinchmcndc 0lierscliiil:inii) umlasst eine Un- 

~ 1~ ~ 

den B w e c l m r h k  die Änderung der Eignungnbwcrlung 
milgeicillwerden (0uelle:CchreibendesKM andie Haupt- 
peß0nalr.W w m  7.5.1997: 114-4910.22lW6). 

4. Da die Eignungsbeweriung sich ImmerauI eine konkrete 
Sielle (Schule) beziehl, kann sie bei erneuter Bewoibung 
um eineandere (2.8. kleinere.grbnerecder anders Slruh. 
luiierte) Leilvngsrlelie andstr auslsllen. üewerberlinnen 
kdnnenin dieslern RII deEßlellung einerneuenEignungs- 
bswerlung beantragen. Dies 111 auch unlerhalb der Frist 
von einem Jahr Wich. 

Hinweise der Redakiion: 
1. Die Bewerberlinnen erhallen M m  OberSchulamt eine 

schrinliChe Eingangsbestältgung ihrer Beweibung. 
2. Den üewerbeilinnenweden die Ergebnlrrederiiberpdii- 

fungrwrlahienr sinrchließlich ihrer persönlichen Eig- 

miigaleill. bCMr sie an die Gremien (Schdkonteienz. 
Cchulirager. Pesonalvenielung und ggf. Schwewinder- 
1ewenreIunpI gehen. Damii erhallen sie die Chance. Ihm 

wnorbeuer~ung (nkht &der anderen Beweibemneni) 

Bewerbung ;u&hzuziehen; sie Werden von der Bawer. 
berlirle oerlrichen. ihre dienritiche üwneiluna wird ie- - . .  
doch zu ihien Personalahten genommen. Nurwnn Be- 
werberlinnen ihre Bewerbung noshwrderEr6itnung der 
ßeurieilung ZurWZiehen. erlolg I keim Aufnahme indie 
Pemonalakie. 

3. Eine Eignungsbeweriuq kann in absotulen Ausnahmeläl- 
len nach aeiGremienbeleiligung m h  einmaiabgaänden 

. Duich dar Fmuenfärdergereu smälldie GeKhleChlS2U- 
gehörigketl der Fraudierechlliche üdwtung einer Hills- 
maflrlaber bei gle~kiwrcderannakmd gleicher Einschäl- 
rung wn Fqnuog. BeQhIgung und lachticher Leistung - 
mil\lonang gegenüber anderen HiltrmaOslBbenwie dem 
Dienslaltsr Oudlo: Verwallungsgerichtshol Baden-WLI- 
lemberg.25.7.1996-4 S 152Ms. 
D a  KM hall997 a w r d n e l  dass die Schvlleilungan bei 
der A-hi der iiellverireianden Schdleiierlinnen in das 
BeuneilungNefihren einbezogenwerden: Sie könnenVw 
sl-p%he~Mdm BeUe!terhonen führen; sie ge 
ben gegenüber dem Cchulaml bzw. Oberschulaml eine 
.Praterani m f  Sielienbeselrung ab: dar SSAlOSA be. 
1üchYchlig1 diese hußerung bei seinem üereliungsvoi- 
schlag. 

-4 Ernennungsgeretq -t Funkiionsstelten (überpiüfungsve~ahren- Merkblan); -4 bndesgleichberechli- 
gungrgesetq -4 P.„„,lvertreiungrgesetl§ 68 Ab$. 3.5 75,s 92.93; -4 Schulgeoeh. 55 39 n.; 5 47: 
-4 Schulkonferenlordnung: -4 Schutteitung (AufgabenlArbeiiszeit); -4 Schwp~hlndenen-Fürrorgeerlass 

Funh f i onss le i l en  (überprü fungsver fahren - Merkblaf i )  

Funktionsstellen (Überprüfungs verfahren - Merkblatt) 
fIeieiliguns de, Scnulkonlcrenz und des Schulträgerr bei der Bercizong von Schulleiteislelleo: Merk. 
biatl des Ku l lu rmin~~ le r i~ imr  (Slwod' 911998; II. Schreiben des KM vom 21.7.2000: Nr. 13.0305 38/16 ist 
n eser Text wellcrnlo aklveil) 

1. 
Zigigcr i~rJtbrciisfloblnir/nlsfici>iciirsnniL., Z i d  

Nach 4 39 Aiis. 4 des Schiilgcsciics so11 cinc ireigewnr- 
dene Scliiillciicrsielle innerhalb von 6 Moixiien \victlcr- 
besciri werden. DicSchulvenvdtiing hat die von ihr be-  
eiiifliinharcn Vcfidirenncliriiie so orpiisicn, d:as dic- 
sc gcscizliclie Vorgabe ini Rcgelidl cingeli;ilten werdcn 
knn.  Sie bitter Schiiikonlerenrund.~l~idt~ger, hci der 
Rnl is ieningdim Zeics dadurch niiiiuhcllen, kis die 
iiii Scliulgnciz eingeduniten Miiivirkungslristen nach 
Möglichkcii nichi rusgcschöpit werden. 

2 
Sncldi~eri l icbe1~~~~~fl l ionan 

Schulkonierenz und Schulträger können ihr Milmir 
kungsrecht nur sinnvoll ausüben, wenn sie die zur Fra. 
ge dcr Eignung, Bermgung und fachlichen Lrisiung dci 
üewrbcr erforderlichen sachdienlichen !niorniationcii 
erIrdien. Dinem Zweck dienen die Dmverberühersiclit 
und Iniormationen zur Eignung der einzelnen DewT- 
her. Sollten im Einzddl weiiere Iniorniaiionen noiwcii- 
digerscheincn.<virdgcbeten,sicb niiidem im Anschrci- 
bcn genannten Ansprechparlner in Verbindung zu set- 
zen. 

3. 
Cinlfldung dcr Enver6crnm ~ m l e f l ~ ~ ~ i g ~ a ~ d i c h  

Dic Dmverber können zu einem Vorslellungsgespräch 
cingeliden werden. Eine Rechtspfliclit zuin Erscheinen. 
diedurch dieScliulvcni~iungemwngen ivcrdcn künn- 
tc, besieht allerdings nicht. Die Schulvcnvaitung gclii 
h o n  aus. dass sich die zum Vonlellungsgcspräcli er- 
schienenen Bmvcrbcr dlen sachlichcn Frigen sicilcn. 
1 3  wird aber um Versiindnis daiüir gehctcn, dass t l : ~  
i m d  als Diensihcrr dic ümvcrberais Gründen der Fiir- 
sorgpfliclil vor unsachlichen Frigen und uiizuirclicn- 
den Äußerungen schützen niüßic 

4. 
U~nJhtig /lcsdlilruirl.ir,ifil,~ 

schdkonicrcnz und ScliuliFiger sind bereclitigi. gegen- 
iibcr dem Obersciiuiami LlcsctziingvorschKige zu nia- 
chcn. Isi unier den ünverbcrn ein Lehrer der Schule 
selbs~. so sind Sclidkonicrcnz und Scliiiliriger gehal- 
ten. bei sonst gleicher Qiidiiikiiion cincm Miibmverber 
dcn Vorzug zu geben, dcr der Sdiule nichiangehört. 
Die Rcchlsprechiing bcuneilt das Mitwirkungsrcclil der 
Gremien als qualiiizieries Anhörungsrecbi, Sie haben 
jedoch kein Ansivahlrcchi unier mehreren Bcxcrbcrn, 
da es allein Aulgabe des hndcs als Dienshcrr seiner 
lrhrer ist. die freie Sielle dem nach Eignung, 8eEihi- 
gung und iachliclicr Lcisiung am besten qudiSzienen 
ümverberzu übenragen. Dicvon SchuliiigerundSchul- 
konicrenz vorgelegtcn BcsNzungsvorschIiige sind dabei 
x)rgiZlLigzu iviirdigcn..Jc konkrcier undgmvichtigcrdic 
Begründung eines Dcselzungmrsclilags ist. dcsio mehr 
tnigt sie zur Entscheidungsiindung bei. 
IsidasOberschulümiderAuUassung.dassdenVonclilä- 
gcn der Gremien aus dienstrechilichen Gründen nicht 
entsprochen werden kann. seizt es sich mii der Schul- 
konlerenz undIoder dem Schulirigerin Verbindung.Aui 
Verlmgcn einn der üdeiügim Gndd ein Ve&digungi 
gespräcli mii dein Zel einer Einigung siati. Komm1 es 
innerhalb von vier Wochen nichi zu einer Einigung, cni- 
sclieidci dii Minislcrium über die Bneoungvorschlä- 
ge der Greniien unier Dcrückiclitigung der Stellungrdi- 
medes Obcrschulamis 

5. I i ~ o r n ~ f l l i n ~ ~  des Scbrdlrc7prs Nbcr &s Voluiii 
der Scbdko,iferenz 

Reratung und Dcsclilussiassung in der Schulkonierenz 
sind nach # 47 Ahs. I I d a  ScliulgnNzcs vcrinulich. 
Vorgcschwi ist jedocli. d.m der Vorsiizcndc der Schiil- 
konlcrcnzden Scliiiliräger ühcr den Vorschlag der Sdiiil- 
konlercnz iiikirniicn. Unntl3nig wirc es allerdings, 
\venii üher d:is Alisiimii1iiii~~crli:~lcn einzelner Mitglic- 
der Angalicii ~ c ~ n ; ~ c h l  würdeii. 

Wer schützt Sie im Konfliktfall? 

I I 
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Dr.Gustav Keller 
Wie sag i c h s  meiner Lehrerin oder meinem Lehrer ? 
Anregungen zur konstruktiven Konfiiktlösung für Eltern 

Es kommt immer wieder vor, dass Eltern mit Lehrerinnen und 
Lehrern in Konflikt geraten. Häufige Anlässe hierfür sind un- 
terschiedliche Auffassungen über Noten, Erziehungs- und Ord- 
nungsmaßnahmen, Bildungsempfehlungen oder Leistungs- 
anforderungen. Ein Großteil dieser Konflikte, so meine Erfah- 
rungen, ist im Gespräch lösbar. Nur ein geringer Teil ist so 
gravierend, dass sofort formale Beschwerde-Wege beschrit- 
ten werden müssen. 
Eine Lösung im Gespräch Setzt allerdings voraus, dass beide 
Parteien daran interessiert sind und dazu bereit sind. Wie 
konfliktlösende Gespräche aussehen und gelingen können, 

betroffen, als mein Sohn von Ihrem Kommentar erzählt 
hat", akzeptiert dies Ihr Gesprächspartner eher, als wenn 
Ihre Botschaft lautet: „Ihr Umgangston ist unverschämt!". 

10. Bitten Sie die Lehrperson darum, das Problem aus ihrer 
Sichtweise darzustellen. Hören Sie ihr gut zu. Fallen Sie 
ihr nicht ins Wort. Unterbrechen Sie diese nur, wenn Sie 
etwas nicht verstanden haben oder wenn der Bericht in 
einen Monolog übergeht. 

11. Prüfen Sie, was an ihren beiden Sichtweisen gemeinsam 
ist und wo es Unterschiede gibt. Klären Sie die Unter- 
schiede durch aenaues Nachfraqen auf. 

wird im Folgenden in Form von Tipps dargestellt. Es sind 
keine Patentrezepte, sondern mögliche Schritte auf dem Weg 
zu einer Klärung und Lösung. 
1. Liegt ein Konflikt vor, untersuchen Sie ihn zunächst und 

sammeln Sie eventuell zusätzliche Informationen. Bewer- 
ten Sie sachlich, welchen Schweregrad er hat. Prüfen Sie 
ehrlich und ruhig, ob sich eine Konfliktaustragung tat- 
sächlich lohnt. 
Sind Sie zum Schluss gekommen, dass ein ernsthaftes 
Problem vorliegt, so haben Sie den Mut, den direkten 
Kontakt mit der Lehrerin oder dem Lehrer zu suchen. 

2. 

" - 
12. Sind Sie sich über die Bewertung des Konfliktanlasses ei- 

nig geworden, tragen Sie Ihren Lösungswunsch bezie- 
hungsweise Ihre Lösungsidee vor. Bitien Sie die Lehrper- 
son um eine Meinung. Vermeiden Sie es, ihr eine Lösunc 
aufzuzwingen, indem Sie beispielsweise fordern: „Neh- 
men Sie die Strafe sofort zurück!". 

13. Ermutigen Sie die Lehrperson, ihrerseits einen Lösungs- 
vorschlag zu nennen, Lehnen Sie ihn nicht von vornherein 
ab, falls er sich nicht mit Ihrem Lösungswunsch decken 
sollte. Seien Sie kompromissbereit. Lösungen ergeben 
sich meist durch oemeinsame Entfernuna von fest qefah- -~ ~~ ~~~~~~ - - 

3. Handelt es sich um einen Konflikt, von dem mehrere 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse betroffen sind, 
soliten Sie mit deren Eltern das Problem besprechen und 
überlegen, ob es am nächsten Elternabend der Klas- 
senlehrerin oder dem Klassenlehrer vorgebracht werden 
kann. Verabreden Sie, wer was sagt, damit die anderen 
nicht . .  plötzlich einen Rückzieher machen und Sie allein 

renen Positionen. 
14. Sollte sich Ihre Gesprächspartnerin oder Ihr Gesprächs- 

partner unhöflich und verletzend verhalten, so zahlen Sie 
dies nicht mit gleicher Münze zurück. Machen Sie ihm 
das sprachliche Foul bewusst, indem Sie ihr Befinden 
zum Ausdruck bringen: „Ihr Ton macht mich betroffen!". 
Bitten Sie ihn um Mäßigung. 

dastehen. 
4. Obwohl der telefonische Weg rasch beschritten werden 

kann und manches Problem fernmündlich lösbar ist, 
sollte von vornherein ein direktes Gespräch ins Auge ge- 
fasst werden. 

5. Falls Sie sich den direkten Gang allein nicht zutrauen, ge- 
hen Sie zu zweit hin (Mann und Frau). Ist dies nicht mög- 
lich, wenden Sie sich an die Klassenelternvertreterin oder 
den Klasseneiternvertreter und bitten Sie diese um Be- 
gleitung - im Einverständnis mit der 'Lehrperson. Im äu- 
ßersten Falle könnte diese Person auch das Gespräch in 
Ihrer Vertretung führen. 

6. Im Falle eines Konflikts mit größerer Reichweite können 
die davon Betroffenen auch gemeinsam in die Sprech- 
stunde gehen. Damit muss sich. die Ansprechperson 
(Klassenlehrer, Fachlehrer) einverstanden erklären. 
Bereiten Sie sich auf das Gespräch gut vor. Schreiben Sie 
Fragen auf und notieren Sie sich wichtige Stichpunkte. 
Bringen Sie gegebenenfalls Unterlagen mit. Sind Sie bei- 
spielsweise mit der Benotung einer schriftlichen Arbeit 
nicht einverstanden, sollten Sie das Klassenarbeitsheft 
dabei haben. 
Erläutern Sie der Lehrperson Ihren Gesprächsanlass. Biei- 
ben Sie dabei sachlich und gelassen. Vermeiden Sie so- 
fortige Schuldzuweisungen. Erklären Sie ihr, worin für Sie 
das Problem besteht („Ich verstehe nicht..."). Schildern 
Sie auc.h die Folgen des Lehrewerhaltens auf Ihr Kind 
(„Mein Kind getraut sich nicht mehr..."). 

9. Jemanden etwas sachlich mitzuteilen, heißt 'nicht, Ge- 
fühle zu unterdrücken. Sie können in der Ich-Form' be- 
richten, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie von dem Pro- 
blem erfahren haben. .Wenn Sie sagen: ,.Ich war sehr 

7. 

8. 
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15. Wenn dieser erste Lösungsvers,cn trotz Inres guten W - 
lens scheitert, wäre o'e nächste Anlautstelle d:e r< assen- 
lehrerin oder der Kassenlehrer. Und zwar oann wenn 0 e 
andere Konfl'ktparle, eine Fachlenrerin ooer e:n Fachlen- 
rer ist. Tragen S:e deser Person das Problem vor unc 0.1- 
ten Sie um hi.leund Verm'ttldng. 

16. Erklärt sich die Kiassenle;tung fLr nicnt zustand'g ooer 
scheiten ihr Lösungs- bezieh~ngswe:se Verm'ttlmgsver- 
such, bleibt n,r noch a;e SchL1lei:ung als SchC nterne 
Ansprechperson. Entweder versucht s'e das Problem :n 
einem Diensrgespracn mit der ootroffenen LehrPerson ZL 
klären oder sie bietet ISnen beiden eine Konflintmodera- 
tion an. Letzteres bedeutet, dass Sie be:de unter der MO- 
deration des SchJ!le:ters nocnmals den Kon! kt aarsle - 
len und s.ch auf eine i.ösi.rg e nigen. 

17. Gelhgt oiese r<onfl K!moc!eration. acnten Sie oaraul, dass 
dies in Form e;ner konkreten Vere'nbarung gesch en: -nc 
nicht in Form oberflächliche: Eenwdungen. B tten S e 
darJm. oen Losungserfo g zu e i e n  späteren ZE Wnkt  
(2.8. in 2 Monate?) n o c h a  s gere:nsan zu kon!ro I e-  
ren. 

18. Fuhren alle d.alogiscnen l.Csungswege r.icnt z ~ m  Erfo g, 
prlfen Sie nochmals setos1k:itiscn .hr An legen. :nae-a 
S:e auch Oie See kchen Kcsten -nd oen Ndzen .niiein- 
ander vergleicpen. Konimen S'e nacn dieser PruLng ZL 

dem Schluss, dass das Proklen Sie und Ihr K.na h e  ter- 
h:n stark oeehtröcht'gt. kann o:e Schulau1s;cht (Scnu - 
amt, Oberschdamt) der nächste Aoressat se'n. 

19. Sind ältere Scnüiernnen Jno Schüler vom Konllgnt betrof- 
fen, ist zu überlegen, ob d:ese selost akt:v weroen Kon- 
nen. Vor dem Gang zur Lenrer.n oder zum -enrer. Z L ~  
Klassenleiiung oder zur SchLile:tung empfiehlt s:ch auch 
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ein Gespräch mit der Klassensprecherin oder dem Klas- 
sensprecher. Möglicheweise können diese 'als Begleit- 
Personen tätig werden. ausgeschildert ist. 

20. Eine andere wichtige erste Ansprechperson für von ei- 
nem Konflikt betroffene Schülerin und Schüler und deren 
Eltern ist die Verbindungslehrerin oder der Verbindungs- 
lehrer. Sie können ebenfalls als Klärungs- und Lösdngs- 
helfer angesprochen werden. 

Der dialogische Weg der Konfliktlösung gelingt an jenen Schu- 
len besonderc gut, wo er klar und deutlich festgelegt und 

Konkret heißt dies,.dass die Eltern- und Lehrerschaft mitein- 
ander Regeln der Konfliktbearbeitung entwickeln, vereinbaren 
und praktizieren. Soll daraus eine Dialog-Kultur entstehen, 
müssen die Erfahrungen auf Klassen- und Schulebene regel- 
mäßig ausgetauscht und ausgewertet werden. 



GUTE SCHULE? DAZU MÜSSEN ELTERN AUCH BEITRAGEN 
EN BEITFUG Fihc ELTERNVERTRETER - DAMIT IHNEN DER UMGANG MIT ELTERN LEICHTER FALLT 

Das tun wir doch, werden Sie sagen, wir helfen bei den Festen, wir organisieren sogar einen 
Mittagstisch und sonst noch allerlei. Das ist richtig und doch nicht alles. Gute Schule braucht 
auch ein gutes vertrauensvolles Miteinander, die Verständigung auf einen Mindestkonsens in 
Unterrichts- und Erziehungsfragen, kurz: das Arbeiten am Schulklima täglich aufs neue. 

Wer von uns hat nicht schon oft die Situation erlebt: Eltern treffen sich beim Einkaufen und bald 
darauf dreht sich ihr Gespräch um die Schule. Wenn man zuhört fällt auf, dass es zwei Haupt- 
themen gibt: die Unternchtsversorgung und die Lehrer. Da wird dann von "unmöglichen" oder 
"faulen" oder ZU strengen oder zu weichen Lehrern berichtet und jeder hat eine Story beizutra- 
gen. Wann wurde einmal über "unmögliche" oder zu strenge oder zu weiche Eltern in der selben 
Intensität diskutiert? 
Dabei hat sicher jeder Elternvertreter schon Situationen erlebt, in der ihm Eltern das Leben 
schwer gemacht haben. 

Im Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg heißt es u.a.: 

"Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, an der schulischen Entwicklung mitzuwirken. Die gemein- 
s a m  Verantwortung der Eltern und der Schule tUr die Erziehung und Bildung der Jugend fordert die ver- 
trauensvolle Zusammenarbeit beider Erziehungsträger. Schule und Elternhaus unterstützen sich bei der 
Erziehung und Bildung der Jugend und pflegen ihre Erziehungsgemeinschaft." 
Unbestreitbar ist, dass ein gutes, vertrauensvolles Miteinander in der Schule zum Nutzen aller 
Beteiligten ist. Dazu können Eltern und insbesondere Elternvertreter viel beitragen. Für Ihre Ar- 
beit haben wir ein paar Betrachtungen und Tipps zum Weitergeben zusammengestellt. 

Das Gespräch mit der Schule 
Das A und 0 einer gut gepflegten Erziehungspartnerschaft ist das Gespräch mit der Schule. 
Gehen Sie rechtzeitig und nicht erst, wenn das Kind bereits im Brunnen liegt. Es ist gut, wenn 
man in den Zeiten, in denen nichts besonderes anlag, schon die Lehrerinnen und Lehrer ken- 
nengelernt hat und sie umgekehrt die Eltern kennen. Oftmals versuchen einzelne Eltern, den 
Elternvertreter vor ihren Karren zu spannen. Werden Sie nicht zum "Durchlauferhitzer" von Ein- 
zelinteressen. Das macht Ihnen nur das Leben unnötig schwer. Schicken Sie freundlich aber 
bestimmt diese Eltem zur zuständigen Person (Lehrer, Klassenlehrer ...), damit das Problem 
unter vier Augen geklärtwird. Aber schon bei Themen, die einige Kinder der Klasse betreffen ist 
der Eltemvertreter zuständig. 

Oberstes Gesprächsprinzip ist, sein Gegenüber so zu behandeln, wie man selbst behandelt 
werden möchte. Deshalb ist es wenig konstruktiv, wenn manchmal die Lehrer oder Lehrerinnen 
im Elternabend regelrecht bloßgestellt werden. Es ist nicht einfach , aber es wäre gut, wenn Sie 
diese Eltern bremsen könnten. Am meisten Erfolg hat immer derjenige, der den anderen 'kein 
Gesicht wahren Iäßt". Probieren Sie, mit Fragen (statt Behauptungen) den Wahrheitgehalt eines 
Vorfalles zu erkunden und Abhilfe zu suchen. 

Grundsätzlich gilt, dass zuerst mit dem direkt Betroffenen das Gespräch gesucht werden soll, 
bevor man die nächst höheren Stelle einschaltet. Das heißt also: Lehrer, dann Klassenlehrerlin 
(ggf. mit betr. Lehrer), dann Rektor, dann Schulamt usw. 

Wir wollen, dass die Schule unsere Kinder mit Augenmaß erzieht und beurteilt, deswegen soll- 
ten wir mit gutem Beispiel vorangehen und ebenfalls Augenmaß walten lassen. 



Gemeinsame Eniehungsziele 

In unserer pluralistischen Gesellschaft ist eines der schwierigsten Unterfangen, viele Individuen 
auf gemeinsame Regeln zu verpflichten, besonders in der Schule. Und doch muss zwischen 
allen Gruppen eine Übereinkunft getroffen werden, auf welche Mindestregeln man sich verstän- 
digt. Häufig ist dies die Hausordnung. In der Schulkonferenz wird mit Eltern, Lehrern, Schullei- 
tung und älteren Schülern dieser Grundkonsens festgelegt. (Übrigens sollte die Hausordnung 
mindestens alle 5 Jahre wieder durchgesprochen und auf ihre Aktualität überprüft werden). 

Was nützt es, wenn in der Hausordnung ein Rauchverbot in der Schule und auf dem Schulhof 
festgeschrieben ist, die Lehrer aber an den rauchenden Schülern vorbei laufen und intensiv die 
Wetterlage beobachten, nur um ja nichts sagen zu müssen. Was nützt es, wenn laut Hausord- 
nung jede Klasse einmal Hofdienst machen muss, einzelne Eltern ihrem Kind aber erklären, 
dass das für sie aber nicht zutreffe, Damit ein so großes Gemeinwesen mit so vielen Menschen 
unterschiedlichen Alters funktioniert, muss sich jede Seite an Regeln halten. 

Die häufigsten Fehlverhalten von Eltern oder die "Image-Killer'' der Elternarbeit 

Wir können nicht lautstark Unterrichtsausfälle beklagen, gleichzeitig aber die Entschuldigungs- 
und Beurlaubungspraxis der eigenen Kinder sehr leger handhaben. Grundsätzlich ist zwischen 
Entschuldigungen wegen Krankheit (also unvorhersehbar) und Beurlaubungen vom Unterrichts- 
besuch (planbar) zu unterscheiden. In beiden Fällen gibt es immer wieder Anlaß zu Klagen. 

Manchmal bekommen Schulleiter die erstaunlichsten Entschuldigung auf den Tisch. In zwar 
erfreulicher Ehrlichkeit begründen Eltern, warum ihre Kinder nicht zum Unterricht kommen kön- 
nen (spät heimgekommen wegen Popkonzertbesuch, Fußballspiel 0.ä.). Doch sehen diese EI- 
tern oftmals nicht, dass die Unmöglichkeit des Schulbesuchs im eigenen Handeln liegt. Die Frei- 
zeitbetätigungen, so wichtig sie sind zum Ausgleich des Stillsitzens am Vormittag, können nicht 
Vorrang haben vor einem geordneten Untemchtsbesuch. Solche laschen Entschuldigungen auf- 
grund (selbstverschuldeter) Müdigkeit oder - bei älteren Schülern - das Tolerieren von Selbst- 
entschuldigungen wegen nichtigen Anlässen trägt nicht zur Stärkung des Elternimages bei und 
schadet nebenbei dem eigenen Kind. 

Ein überaus unerfreuliches Thema sind Beurlaubung vom Untemchtsbesuch, insbesondere vor 
den Ferien. Grundsätzlich gilt: Eine solche Beurlaubung kann nur in wirklichen Ausnahmefällen 
und auch nur dann erteilt werden, wenn rechtzeitig schriftlich ein Antrag gestellt wird. Die Schul- 
besuchsverordnung regelt diese Ausnahmefälle. Es ist im Einzelfall immer gut, wenn die Eltern 
zuerst mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin (Befreiung bis zu 2 Tagen) oder mit dem 
Schulleiter (ab 3 Tagen) sprechen, bevor ein Antrag gestellt wird. Eine Befreiung zur Verlänge- 
rung des Urlaubs ist nicht möglich. Es ist sicher in aller Interesse, dass auch kurz vor oder gleich 
nach den Ferien ein geregelter Unterricht erfolgen kann. 

Dennoch fehlen besonders häufig vor oder nach den Ferien Kinder am Unterricht. Eltern wollten 
günstige Tarife ausnutzen und fahren früher weg. Wir Eltern können nicht klagen, dass vor den 
Ferien "nichts mehr los ist", wenn wir selbst dazu beitragen, dass nur noch die halbe Klasse in 
der Schule ist. Um günstige Tarife ausnutzen zu können, sind inzwischen die Oster- oder die 
Pfingstferien (je nach Termin) so verlängert, dass mindestens zwei Wochen verreist werden 
kann. Sie als Elternvertreter haben sicher auch schon manche heiße Diskussion mit den Eltern 
in Ihrer Schule geführt, die sich darüber beschwert haben, dass so enge Regelungen bestehen. 
"Dann melde ich mein Kind eben krank, dann muss ich nicht fürchten, dass mir ein Urlaubsge- 
such abgelehnt wird." Solche Eltern verführen Kinder zum Lügen und bringen sie in eine Zwick- 
mühle. Sie können ihren Kameraden nichts vom schönen Urlaub erzählen. Ist das bedacht?? 

Der größte "Image-Kille? sind aber die Eltern, die lautstark sich für die Einzelinteressen ihres 
Kindes einsetzen und manchmal sogar die letzten Spuren einer guten Kinderstube vermissen 
lassen. Zum Glück ist diese Spezies zahlenmäßig sehr gering - sie prägt aber das Bild der EI- 

2 



tern in der Lehrerschaft, wie auch umgekehrt die relativwenigen schlechten Lehrer das Bild die- 
ses Berufsstandes in der Öffentlichkeit prägen. 

Es gibt nach meiner Beobachtung drei Gruppen von Eltern 

1 Die Lauten Die Aktiven Die Scheuen 

Vielleicht konnte ich Ihnen mit diesen Ausführungen ein wenig den Blick schärfen und Mut ma- 
chen, auch innerhalb der eigenen Gruppe der Eitern in der gebotenen Form Einzelne auf ihre 
Verantwortung der Schule gegenüber hinzuweisen. Wenn uns das gelingt, sind wir ein großes 
Stück vorwärts gekommen auf dem Weg zu einer guten Schule. 

13.9.00 - dbr 
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Der Landeselternbeirat informiert 

I 

Leitfaden für Elternvertreter/innen 
zum Umgang mit Klagen von Eltern bzw. Schülern 

Klagen von Eltern 
bzw. Schülerinnen 

Zuhören und Problem erkennen 
Sichtweise der Eltern bzw. 
Schülerinnen kennen lernen 

,, Wurde schon ein Gesprdlch mit der 
betrqfennden Lehrkraft geflihrt?" 

Gespräch mit Eltern bzw. 
Schtilern und Lehrkraft vorbereiten . 

OesprllcWegen formulieren 
SichWeise der L e h r M  kennen lernen 
Gesprachs id  vereinbam 

Eltern bzw. Schüler an die 
betreffende Lehrkraft 
verweisen und Rückmeldung 
erbitten 

,,Id eine Moderrdion des Gespräch' 
durch weitem Personen nörig?" 

I 

Nein 

1 
1 Moderatoren I Gespräch arn „Fnden Tisch? 

anfhgen und tiber 
den Sachctand 
informieren 

Offenheit signalisieren 
Problem von beiden Seiten beschreiben 
lassen 
Ziel fesiiegen und Msungswege erabeilen 

* 

9 

m Absprachen treffen 

„Konnie das Problem 
gelösi werden?" 

Glückwunsch zum 
erfolgreichen Elternbeiretsvositzenden 
Konfliktmanagement ! 

leitung und des I der 

L 



Beispiel für eine Hausordnung 

S c h u l o r d n u n g  d e r  Grund - u n d  Hauptschule mit 
Werkrealschule Wilhelmsdorf 

SCHULE - DAS SIND WIR 

Unser Lebensraum ist die  Schule.  
Wir verbringen hier die Hälfte des  Tages 
miteinander. 
Um dieses Miteinander harmonisch zu gestalten 
b e m ü h e n  wir u n s  ernsthaft 
a u f e i n a n d e r  Rücksicht zu  nehmen u n d  
f ü r e i n a n d e r  Verständnis aufzubringen. 

Wir helfen uns dabei, wenn wir u n s  an folgende 
Regeln halten : 

Wir wollen fa i r  s e i n  und ..... 

- höf l ich  miteinander umgehen 
- Konfl ikte im G e s p r ä c h  lösen 
- a u f  die Anwendung von Gewal t  verzichten 
- u n s  g e g e n s e i t i g . a c h t e n  
- a u f e i n a n d e r  Rücksicht  nehmen 
- u n s  gegenseitig helfen 
- nur  kritisieren, wenn wir d e n  S a c h v e r h a l t  k e n n e n  
- pünktlich sein - im Unterricht zusammen arbeiten 
- unseren Lebensraum Schule sauber und  umwdtbewuss t  

-mi t  eigenen und fremden Dingen sorgfältig umgehen 

Wenn wir u n s  so verhalten sind wir f a i r 

b e h a n d e l n  

FAIR GEHT VOR 

Im Einzelnen bedeutet dies: 

1. Sei rechtzeitig. aber nicht zu früh vor Unterrichtsbeginn in der 
Schule. Gehe nach Schulschluss auf kürzestem Weg nach Hause. 

2. Wenn du mit dem Fahrrad oder Mofa in die Schule kommst ,  m u s s  
es  verkehrssicher sein. Trage einen Helm. 
inlineskates und Skateboards dürfen im Schulhaus nicht 
verwendet werden. 

der  Lehrerin1 des  Lehrers verlassen werden. 

ballwerfen ) zu unterlassen. Dazu gehören auch Rennen und Toben 
im Gebäude. 

3. Das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht ohne Er laubnis  

4. Wegen groRer Unfallgefahr sind gefährliche Spiele (z.B.Schnee- 

5. Rauchen und Spucken auf dem Schulgelände sind verboten. 
6. Toiletten sind kein Aufenthaltsort. Sie sollen saube r  hinterlassen 

werden. 
7. Mäntel, Jacken und Mützen gehören an die Garderobe. 

Geld und Wertgegenstände soll jeder bei sich tragen. 
a. Schäden ,  Verluste und Fundsachen werden d e m  Hausmeister 

oder  einer Lehrerin, einem Lehrer gemeldet. 
9. Folgende Dinge darfst d u  nicht mitbringen: 

Elektronische Spiel- und Unterhaltungsgeräte, 
Zigaretten, Alkohol und andere Drogen, Waffen aller AI?. 

hast. 

aufgeräumt und aufgestuhlt. 

Tageslicht, Müll  vermeiden und richtig entsorgen, Räume richtig 
belüften ... 
d a s s  der Busfahrer nicht gestört  wird, 

eingeübten Vorschriften. 

Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend ist, meldet dies die 
Klassensprecherinlder Klassensprecher auf d e m  Rektorat. 

16.Wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann sich zur  Klärung an 
Klassensprecherin und Klassensprecher, alle Lehrerinnen und 
Lehrer oder die Schuileitung wenden. 

10.Sorge dafür, das s  du fü r  jedes  Fach alle Arbeitsmaterialien dabei 

11.Die Klassenzimmer und Fachräume werden nach Unterrichtsende 

12.Sich urnweltbewusst verhalten heiRt: Campen iöschen bei 

13.Für Fahrschüler: Warte bis der  Bus hält  und verhalte dich so, 

1J.Bei Feuer- oder Katastrophenalarm geiten die besonders 

15.Wenn deine Lehrerin, dein Lehrer 10 Minuten nach 


